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Da in Folge Entscheidung der höchsten k. k. vereinigten Hof.

kanzlei vom 25. Jänner 1839 H. Z. 2128 ( bekannt gegeben durch

hohes Regierungsdekret vom 1. Februar 1839 R. Z. 6737 ) eine neue

Rcgulirung der Wiener städtischen Marktaussicht mittelst Vereinigung
der bisher getrennt bestandenen Kategorien der städtischen Marktauf -

sichtsbeamten in einen Körper zur gemeinschaftlichen Besorgung sämmt¬

licher Marktaussichtszweige ausgesprochen und genehmigt worden ist,

( und da es auch nothwendig ist, die Marktaufsicht in den übrigen orts -

obrigkeitlichen Bezirken der 7 Dominien inner den Linien Wiens , in

genauester Beachtung der mit Hofdekret vom 25. August 1807 eröffne¬
ten allerhöchsten Entschließung und der hohen Hofkanzlei - Berordnung
vom 3. Oct. 1822 H- Z- 27223 , R. Z. 50191 mit jener des Ma-

gistrats in Einklang zu setzen,) so werden dem bei dieser Anstalt ver¬

wendeten magistratischen ( und sonstigen ortsobrigkeitl . ) Personale fol¬

gende, durch hohes Regierungsdekret vom 3. Juli 1839 Z. 37899

genehmigte Vorschriften und Dienstobliegenheiten zur Richtschnur und

genauesten Befolgung , soweit es jedes betrifft , hiermit vorgeschrieben.

Von der Bestimmung des Magistrat , und obrigkeitl .

Marktaufstchls - Personales .

8- 1-
Das Marktaufsichtspersonale sowohl des Magistrates als der 7

Dominien inner den Linien ist bestimmt und verpflichtet , alle von den

Behörden in Absicht auf das Markt - und Approvisionirnngswcsen für
Wien erlassenen Markt - und Sanitätspolizei - Vorschriftcn im ganzen
ortsobrigkeitlicheu Bezirke des Magistrats und in den Territorien der

übrigen Dominien innerhalb den Linien Wiens zu handhaben , und

deren genaue Befolgung zu überwachen.
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Alle Marktvorfälle auf den öffentlichen Marktplätzen der inneren
Stadt Wien und auf den Magistrat . Vorstadtgründen , so wie die Ueber»

tretnngen der Markt - und Satzungsverordnungen im ganzen Bezirke
inner den Linien Wiens , ohne Unterschied, ob sie sich in der inneren

Stadt , auf den magistratischcn Vorstadtgründen oder in den ortsobrig -
keitlichen Bezirken der übrigen Vorstadt - Dominien ergeben, sind jedes¬
mal von dem magistratischen Marktinspicicnten dem Wiener Magistrate

zur Amtshandlung anzuzeigen.
Nicht minder haben auch die obrigkeitlichen Marktinspicienten

alle von ihnen entdeckte Uebertretungen der Markt - und Satzungsver -
ordnungen auf den von ihnen mit inspicirt werdenden Freigründen der

Vorstadt - Dominien unmittelbar dem Wiener Magistrate zur Amts¬

handlung mitzutheilen ; wobei es sich übrigens von selbst versteht, daß
in dem Falle , wo das Vergehen eines Gewerbsmannes als schwere
Polizeiübertretung behandelt werden muß, nicht der Wiener Magistrat ,
sondern jener Richter in schweren Polizeiübertretungen einzuschreiten
hat, dem der GewerbSmann persönlich in diesem Uebertretungsfalle im

Allgemeinen untersteht .
Alle Marktvorfälle auf den Freigründen der Vorstadt - Dominien

inner den Linien ( dermal Stift Schotten rücksichtlich St . Ulrich, Ma-

riahilf und Lichtenthal ) d. h. alle auf den dortigen öffentlichen Markt¬

plätzen und während der vorgeschriebenen Marktzeit daselbst vorfallenden ,
wie immer gearteten Uebertretungen der bestehenden Marktordnung und

Vorschriften , haben dagegen die betreffenden Marktinspicienten jedesmal
dem einschlägigen Markt - Dominium zur weiteren Amtshandlung anzu¬
zeigen.

8. 2.
Unter Marktpvlizei -Vorschriften versteht man alle jene Anordnun¬

gen, welche die ununterbrochene Aufsicht über Ruhe und Ordnung auf
den Marktplätzen , die Führung von echtem Maß und Gewicht im Ver¬

kehre' mit Lebensrnitteln und auch anderen unentbehrlichen Consumtions -
artikeln , so wie die richtige Erhebung der Quantitäten und Preise von

selben zum Gegenstände haben.
8- 3.

Zu den Markt- Sanitätspolizei - Vorschriften müssen alle jene Ver¬

ordnungen gezählt werden, welche auf eine beständige und entsprechende
Aufsicht über die Echtheit, Genußbarkeit , Bcrcitungs - und Aufbewah¬
rungsart der eigentlichen Lebensmittel Bezug nehmen.
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Von der Dienstleistung des Marktaufsichtspersonales .

8- 4.
Die Dienstleistung des Marktaufsichtspersonales erstreckt sich so¬

nach mit Rücksicht auf die im Z. 1 ausgesprochene Bestimmung :
») auf die Handhabung und Ueberwachung des richtigen Vollzuges

der bestehenden Marktpolizei - Vorschriften , und
b) auf d-e Handhabung und Ueberwachung des richtigen Vollzuges

der bestehenden Markt- Sanitätsvorschriften im ganzen Bezirke
der Stadt Wien mit Inbegriff aller seiner Vorstädte .
Rücksichtlich der Jnspicienten der Dominien gilt übrigens der

bereits Z. 1 ausgesprochene Grundsatz , daß sie, mit Ausnahme der
Marltvorfälle , die von ihnen in ihrem Bezirke entdeckten Gebrechen dem

Magistrate zur weiteren Amtshandlung anzuzeigen haben.

8- 5.

I. Von den Markt - Polizei - Vorschriften .
Die Marktpolizei - Vorschriften theilen sich wieder unter

L. ) in jene, welche die Erhaltung der Ruhe und Ordnung aus den

Marktplätzen zum Gegenstände haben ;
8) in jene, welche auf die Führung von richtigem Maß und Gewicht

im öffentlichen Verkehre mit Lebensrnitteln auf den Marktplätzen
sowohl als bei den Gewerbsleuten , und

6) in jene, welche auf die Erhebung der Quantität und Preise der

verkauften Consumtions - Artikel Bezug nehmen.

8- 6.

Von den aus Ruhe und Ordnung Bezug habenden
Marktpolizei - Vorschriften .

Um Ruhe und Ordnung auf den Markten herzustellen und zu
erhalten , erscheint vor Allem nothwendig :

1) daß sowohl die Marktinspicicnten , als die denselben zur Assi¬
stenzleistung beigegebene Polizeiwachmannschaft von Anfang bis zu Ende
des Marktes ununterbrochen auf den ihnen zugewiesenen Marktplätzen
anwesend seien;

2) daß die Jnspicienten den Marktparteien die Verkaufsplätze
nach dem jeweiligen Marktplane und nach der Reihe ihres Erscheinens
am Platze gehörig anweisen ;
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3) daß der Verkauf der Seilschaften den Erzeugern nur gegen

Vorweisung der sogenannten Richterzettel , den Händlern aus den erb-

limbischen Provinzen aber gegen Vorzeigung des Erwerbsteuerscheines ,
und den Händlern aus den ungarischen Provinzen gegen Borweisung
dar Grenzboletten , und zwar nur auf denjenigen Marktplätzen gestattet

werde, welche zum Verknuse derselben ausdrücklich bestimmt sind ;

4) daß die Jnspicienten den Handel mit Seilschaften außer den

hierzu bestimmten Marktplätzen durch unbefugtes Standhalten oder

Hausieren abstellen :
5) daß die auf den verschiedenen Marktplätzen sich einsinkenden

Hilfsarbeiter , als da sind: Träger , Trägerweiber , Helfer und Tag -

löhner gehörig überwacht werden, damit sie die fremden Händler oder

Kauspartcien nicht bevortheilen oder sich in den Handel selbst ein¬

mengen ;
6) daß die jeweiligen Pächter des städtischen Ausleihrechtes von

Maßgeschirren und andern Marktrequisiten mit diesen Objecten im¬

mer hinreichend versehen seien, die Marktparteien auf Verlangen ord¬

nungsmäßig damit bedienen, und hiefür keine höhere Gebühr verlan¬

gen und abnehmen , als ihnen contractmäßig zugestanden ist ;
7) daß die Marktplätze so wie die Straßen in der inneren

Stadt und den Vorstädten durch vorschriftwidriges Ausstellen von

Auslagen und andern Gegenständen von Seite der Gewölbsinhaber
oder aber durch ordnungswidriges Aufstellen von Wägen nicht ver¬

engt werden, gleich wie auch das Holz führen und spalten außer den

hierzu bestimmten Tagen , und die Vornahme von Dach- Reparaturen
an den Hauptmarkttagen nicht gednldet werden darf ;

8) daß der Verkauf der Seilschaften nur während der vorge¬
schriebenen Marktzeit oder den bestimmten Stunden gestattet , und

9) die Lebensmittel von den Marktparteien nicht allein in gün¬
stigen Zeitperioden , sondern auch in bedrängten Zeiten an Jedermann
ohne Unterschied, ob derselbe eine gewöhnliche Kundschaft von ihnen
ist oder nicht, abgegeben und verkauft werden.

8- 7-

8) Von den auf die Führung des richtigen Maßes und
Gewichtes Bezug habenden Marktpolizei - Vorschriften .

Beim Verkaufe der Seilschaften haben sich die Marktparteien
und Gewerbsleute nur der ausdrücklich hierzu bestimmten richtigen
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Maße und Gewichte zu bedienen. Daher die Marktinspicienten dar«

auf zu sehen haben, daß

1) die auf den Marktplätzen und bei den Approvisionirungs -
Gewerbsleuten im Gebrauche befindlichen Wagen, Maße und Ge¬

wichte aus dem vorgeschriebenen Materiale angefertiget und gehörig

rezimentiret seien; daß
2) die Feilschaften überhaupt nach demjenigen Maße und Ge¬

wichte an die Kaufparteien abgegeben werden, die für die einzelnen
Gegenstände gesetzlich bestimmt sind; daß ferner

3) die Vcrkaufsstände der Marktparteien , so wie die Verkaufs -
lvcalitäten der Gewerbsleute , in so ferne rücksichtlich der Errichtung ,
Aufstellung und Einrichtung derselben eigene Vorschriften , wie z. B.
bei den Fleischern bestehen, genau nach solchen aufgestellt und einge¬
richtet, — und daß endlich

4) überhaupt alle Maße , Wagen und Gewichte so angebracht
und gestellt werden, damit Jedermann das Abwägen und Zumessen
seiner erkauften Feilschaften leicht beobachten und auf solche Weise
den Verkäufer selbst controlliren kann.

8. 8.

6) Von den auf die Erhebung der Quantitäten und

Preise derLebensmittel Bezug nehmenden Markt -

polizei - Vorschriften .

Die Marktinspicienten haben die Preise der Victualien , und

bei den Körnerfrüchten auch die Quantitäten auf den Marktplätzen so¬

wohl, als bei den Gewerbsleuten , und zwar auf Ersteren an den

Markttagen , bei letzteren aber wöchentlich wenigstens einmal genau zu
erheben und hiernach die ämtlichen Preisausweise in der Art zu ver¬

fassen, daß aus selben mit Rücksicht auf die markttägigen Notizen der

niederste und höchste Preis eines jeden Artikels zu ersehen ist, und

diese Ausweise in den vorgeschriebenen Zeitfristen nicht nur dem Ma¬

gistrate , sondern auch den übrigen Behörden und Humanitätsanstal¬
ten zu überreichen , die Concepte aber, da sie für deren Richtigkeit zu

hasten haben, ihrer eigenen Sicherheit wegen allen Fleißes in ihrer

Registratur aufzubewahren .
8- 9.

Eine Ausnahme von vorstehender Anordnung macht die Preis -

erhebung vom Schlacht - und Stechvieh und den Körnerfrüchten , weil
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bei allen diesen nebst den Preisen auch die Quantitäten , theils zum
Behufe der Satzungsregulirung , theils zur Verfassung von staats -
wirthschaftlichen Notizen , aufzunehmen kommen.

Rücksichtlich dieser Victualien erscheint das Verfahren bei der
Preisaufnahme durch die hierortigen Kundmachungen vorn 9. Juki
1838 und 23. April 1839 genau »angezeichnet, und muß daher auch
von den Marktinspicienten genau beobachtet und gchandhabt werden.

8- 10.
In der Regel ist jede Verkaufspartei , sie mag nun Erzeuger

oder Händler sein , verpflichtet , dem Marktinspicienten den Verkaufs¬
preis und die Quantität ihrer zu Markt gebrachten Feilschaften der
Wahrheit getreu anzusagen ; allein bei den Brotfrüchten und dem
Schlachtviehe sind nebst den Verkäufern auch die Käufer zur Preis -
und Quantitäten - Ansage an Eidcsstatt und bei Vermeidung der in
den oberwähnten Kundmachungen vorgesehenen Strafen verbunden .

8- 11.

Von den Markt - Sanitätspolizei - Vorschristen .
Durch die Markt - SanitätsPolizei - Vorschriften wird das Ver¬

fahren vorgezeichnet , welches die Jnspicienten bei Untersuchung und
Beschau der Lebensrnittel in Absicht auf ihre Echtheit , Genußbarkeit ,
Bereitungs - und Aufbewahrungsart zu beobachten haben.

8- 1L
Die Sanitätsbeschau zerfällt nach der Gattung der Lebensrnit¬

tel in drei Theile , und zwar :
I. in die Vieh- und Fleischbeschau,

II . in die Mehl - und Brotbeschau , und
III . in die Beschau der noch übrigen Victualien .

I. Von der Vieh - und Fleischbeschau .

8- 13.
Unter Vieh- und Fleischbeschau versteht man die genaue Unter¬

suchung der zur menschlichen Nahrung bestimmten Thiere und ihrer
Theile nach der in dem tierärztlichen Unterrichte über die Vieh- und
Fleischbeschau vorgezeichneten Methode .

8- 14.
Diese Beschau ist, da alles zum menschlichen Genusse bestimmte

Vieh und Fleisch nach den bestehenden Vorschriften beschaut werden

muß, von den Marktinspicienten entweder
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s.) auf den öffentlichen Marktplätzen , oder

b) in den Häusern der Gewerbsleute vorzunehmen .
Hierbei müssen die Thiere nicht nur im lebenden oder todten

Zustande , sondern auch alle ihre Theile , als : Fleisch, Geschöllc, Fett rc.

genau untersucht werden, weil es Krankheiten gibt, deren Merkmale
an den lebenden Thieren wenig oder gar nicht auffallen , während
sie an den todten Thieren und ihren Theilen leicht erkennbar sind.

8- 15.

s.) Von der Viehbeschau aus Marktp llisien -

Krankes , oder einer Krankheit auch nur verdächtiges Vieh muß
jederzeit von dem gesunden gleich abgesondert , und, wenn es zum
menschlichen Genusse bestimmt ist, entweder auf der städtischen Schlacht¬
brücke oder auch in den Häusern der Approvifionirungs - Gewerbsleute ,
jedoch immer in Gegenwart zweier Marktinspicienten geschlachtet, von

diesen genau untersucht und nach dem Schanbefunde entweder vertilgt
oder aber zur Konsumtion zugelassen werden.

8- 16.

Für den Fall , als eine ansteckende Seuche im Lande selbst oder
in Provinzen , aus welchen das Schlacht - und Stechvieh nach Wien

kömmt, herrschen sollte, sind, obschon jeder hieher gelangende Viehtrieb
mit Sanitätspässen versehen sein und ausschließend auf den hierzu be¬

stimmten Markt gebracht werden muß, die aufgetriebenen Thiere doch
von den Marktinspicienten genau zu untersuchen , und wirklich kranke
oder nur einer Krankheit verdächtige Stücke in der Regel auf die
städt. Schlachtbrücke zu stellen, daselbst unter Aufsicht der Marktinspi¬
cienten und eines tierärztlichen Individuums zu schlachten, dann noch¬
mals genau zu untersuchen und nach Befund entweder zur Konsum¬
tion zuzulassen oder zu vertilgen , und kommt in letzterem Falle hier¬
über Anzeige zu erstatten .

8- 17.

Nutzvieh, welches zu Vieh haltenden Parteien nach Wien gebracht
wird, pflegt, wenn nicht eine ansteckende Seuche im Lande herrscht, wo
es mit SanitätSpässcn versehen sein und auf den Ochsenmarkt gebracht
werden muß, in der Regel nicht beschaut zu werden, weil man mit
Grund voraussetzt , daß sich diese Parteien nur gesundes Vieh anschaffen
werde,: .

Herrscht indessen eine ansteckende Seuche im Lande, so muß das-
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selbe, da es ohnehin schon von Seite der Linienämter aus den Markt

gewiesen wird, von den Jnspicienten daselbst beschaut, und das kranke

oder einer Krankheit auch nur verdächtig gefundene Nutzvieh sogleich in

das Thierarzenei - Jnstitut zur Beobachtung gestellt werden.

Fällt nun ein solches Thier während der gesetzlichen Beobachtungs¬

zeit daselbst, so haben die Jnspicienten der von Seite des Thierarzenei -

Jnstitutes wegen Constatirung der eigentlichen Krankheit einzuleitenden
Section beizuwohnen und über den Befund an den Magistrat zu rela -

tiomren ; übersteht es jedoch die gesetzliche Beobachtungszeit , so ist es

dem Eigenthümer gegen Ersatz der Atzungskosten zur freien Disposition

zu erfolgen.
8- 18.

Krankheiten , in deren Folge das damit behaftete Thier und dessen

Fleisch, als der menschlichen Gesundheit schädlich, vertilgt werden muß,

sind:
1) Der Milzbrand ,
2) das bösartige Maulweh oder der Zungenkrebs (bei Schweinen

das Rankkorn genannt) ,
3) die bösartige Bräune oder die brandige Halsgeschwulst ,

4) das Rücken- oder Lendenblut ,

6) die Wuth - oder Wasserscheu,
6) der Rothlauf der Schweine ,
7) die Rinderpest oder Löserdürre ,
8) die Schafpocken,
9) die Schäbe ,

10) die magere Franzosenkrankheit beim Rindviehe ,

11) die ansteckende Lungenseuche,
12) die Borstenfäule ,
13) die Finnenkrankheit der Schweine , und

14) .die bösartige Klauenseuche.
8- 19-

Nmgestandencs , oder mit einer ansteckenden Seuche behaftetes

und geschlachtetes Vieh ist durch Verscharrung in der Aasgrube zu

Klederling und zwar das Stechvieh sammt Fell, das Schlachtvieh aber

mit Ausnahme der Haut und des Unschlittes vorschriftmäßig zu ver¬

tilgen .
Von Thieren , welche an einer ansteckenden Seuche umstehen,

oder bei welchen sich eine seuchenartige Krankheit zur Zeit der Schlack,-



tung zeiget, sind die Häute in Lauge zulegen , und erst nach geschehener Aus -

laugung an den Eigenthümer zu erfolgen ; das Fett derselben aber kömmt

nur an Seifensieder zur Kerzen- und Seifenerzeugung zu veräußern

und dem Eigenthümer der hiefür erlöste Geldbetrag zu erfolgen , über

jeden Bertilgungsfäll aber eine Anzeige an den Magistrat zu erstatten .

ß. 20.
Ueber die ämtlich geschehene Vertilgung eines Viehes ist dem

Eigenthümer unter Beifügung der Ursache der Vertilgung ein un-

entgeldliches Amtszeugniß auszustellen , damit er seinen allsälligen Re¬

greß an den früheren Eigenthümer des Thieres suchen könne.

8- 21.

Bon der Vieh- und Fleischbeschau auf den einzelne »
Marktplätzen .

1) Auf dem Schlachtviehmarkt muß alles nach Wien zum Ver¬

kauf gelangende Schlachtvieh ausgctrieben , von den städt. Marktinspi -
cienten in Absicht auf seinen Gesundheitszustand genau untersucht und

das gesund befundene zum freien Verkehre zugelassen, das kranke oder

einer Krankheit auch nur verdächtige Vieh aber sogleich abgesondert ,
und entweder in das k. k. Thierarznei - Jnstitut zur nochmaligen Un¬

tersuchung oder aber auf die städtische Schlachtbrücke gebracht, daselbst
unter ämtlicher Aufsicht und mit Zuziehung eines thierärztlichen In -
dividuums geschlachtet, und das Fleisch nach Maßgabe des neuerlichen

Beschaubefundes entweder zum Verkaufe zugelassen oder vertilgt
werden.

Für den Fall , als eine Seuche unter dem Rindviehs herrscht,
haben die Marktinspicienten gleich bei der Beschau die Sanitätspässe
von den Erzeugern oder Händlern abzufordern , auch das zu Markt

gebrachte Schlachtvieh genau abzuzählen , und bei einem allfälligen Ab¬

gänge der Ursache desselben nachzuforschen.
An dem Hauptmarkttage jeder Woche müssen auch behufs der

Bestimmung der Rindfleischsatzung die Kausspreise des Schlachtviehes
in Gemäßheit der hierortigen Kundmachung vom 9. Juli 1838 von

den Fleischern und Händlern genau erhoben und in die betreffenden
Ausweise eingestellt werden.

Da nun der Verkauf des Schlachtviehes entweder nach dem Ge¬

wichte oder nach dem Gesichte geschieht, und wie schon erwähnt , die

Rindfleischsatzung nach den Ankaufspreisen regulirt wird, so erscheint
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rs nothwendig , daß auch der Zentnerpreis von dem nach dem Gesichte
erkauften Schlachtvieh ausgemittelt werde , zu welchem Behufe die so¬
genannte Theilung und amtliche Probeschlachtung eingeführt ist.

Das Verfahren bei selber ist folgendes :
Das von den Fleischern an einem Donnerstage , als dem gesetz¬

lich bestimmten Markttage , am Ochsenmarkte nach dem Gesichte erkaufte
Schlachtvieh , von welchem der Ankaufspreis eben so wie bei den nach
dem Gewichte gekauften Ochsen dem Marktinspicienten von den Flei¬

schern und Händlern eidesstättig anzusagen ist, muß von den Magistrat .
Schatzmeistern abgeschätzt und in die Ausweise aufgenommen werden,
und wenn die Anzahl der nach dem Gesichte erkauften Ochsen die Zahl
von 20 errei cht oder übersteigt , so sind dieselben von den Schätzmeistern in

Gegenwart der Marktinspicienten , unter Zuziehung der von dem hiesigen
Fleischermittel hierzu abzuordnenden Theilmeister und Knechte, falls die

Anzahl der Stücke durch 5 theilbar erscheint , in fünf nach Stücken
und Qualität möglichst gleiche Theile zu theilen ; falls die Stückanzahl
aber nicht gerade durch 5 theilbar ist, zwar auch in fünf nach Stücken

gleiche Theile oder Lovse zu theilen , die übrigbleibenden 1, 2, 3 oder

4 Schlachtochsen aber (welche man Eintheilochsen nennt ) zu den der

Qualität und eigentlich dem Gewichte nach geringeren Loosen in der

Art zuzuschlagen, oder einzutheilen , daß die größte mögliche Gleichheit
am Gewichte unter allen 5 Loosen hergestellt werde.

Sodann ist der zur (amtlichen Probeschlachtung kommende Theil

( Probeloos ) durch Verlosung zu bestimmen, und die Halste dieses Thei¬
les oder Probelooses auf der städtischen Schlachtbrücke unter der Auf¬

sicht der Marktinspicienten regiemäßig zu schlachten, zu wägen, hier¬
nach der sich ergebende wahre Preis eines Zentner Fleisches von die¬

sem nach dem Gesichte erkauften Ochsen auszumitteln und der Sa¬

tzungsberechnung einzubcziehen.
Jede Theilung und Probeschlachtung , dieselbe möge nun ämtlich

oder privativ sein, hat unter der Aufsicht der städtischen Marktinspi¬
cienten zu geschehen, und es haben dieselben nur bei Privatschlachtun -

gen 7 kr. C. M. vorn Stück für die Benützung der Schlachtbrücke
von den Parteien Anzuheben und monatlich mittelst Consignation an

das hierortige Oberkammeramt abzuführen .
8- 22.

2) Die Aufsicht auf dem Jungviehmarkte in St . Marx und

dem Kälbermarkte in der Rossau ist, so wie die Beschau der zum



Verkaufe dahin gebrachten Thiere , den städtischen Jnspicienten zuge¬
wiesen, welche dabei ihr Augenmerk vorzugsweise darauf zu richten
haben, daß die Kälber frisch, gesund und nicht unzeitig , von den Weid-
nern die Gekröse nicht getrennt , die Lämmer, Schafe , Schöpsen und
Ziegen nicht mit Blattern , Räuden , Egeln oder Fäule , und die todten
Schweine nicht mit der Finnenkrankheit , Borstenfäule , Räude , Bräune ,
Vereiterung , Halsgeschwulst oder noch andern bösartigen Krankheiten
behaftet sind, und es haben dieselben für den Fall , als sie derlei un¬
gesundes und zum menschlichen Genusse nicht geeignetes Vieh entdecken,
das nämliche Verfahren zu beobachten, welches bei der Beschau des
Schlachtviehes vorgezeichnet worden ist.

8- 23.
Die Beschau des lebenden Borstenviehes ist zwar von den k. k.

Borstenviehbeschauern vorzunehmen ; allein dieselben sind verpflichtet ,
jedes wirklich kranke oder einer Krankheit auch nur verdächtige Schwein
den Magistrat . Marktinspicienten zur Ueberbeschau zu übergeben, welche
diese auch in der Art vorzunehmen haben , daß sie das beanständete
Thier auf der städt. Schlachtbrücke schlachten lassen, hiernach genau
untersuchen , und nach dem Befunde entweder zur Consumtion zulassen,
oder bis auf das Fett , welches zum Seifensude verwendet werden
kann, vertilgen .

Die Jnspicienten haben insbesondere auch darüber zu wachen,
daß keine kranken oder umgestandenen Spannferkel zu Markt gebracht
und veräußert werden.

8. 24.
Eben so sind die W' ldprethändler in Absicht auf den Gesund¬

heitszustand ihres zum Verkaufe ausgestellten Wildpretes überhaupt ,
insbesondere aber rücksichtlich der der venerischen Krankheit unterwor¬
fenen Hasen und Wildschweine von den Marktinspicienten strenge zu
überwachen, und ist solch krankes oder wegen eingetretener Fäuluiß
bereits verdorbenes , und daher zum menschlichen Genusse nicht mehr
geeignetes Wildpret ohne weiters zu vertilgen und die Anzeige hierüber
an den Magistrat zu erstatten .

Auch haben die Marktinspicienten das Aushängen und Auslegen
des Wildpretes ohne Fell und Decke, das Rupfen des Federwildpretes
auf dem Markte , sowie den Verkauf der abgezogenen Hasenköpfe nicht
zu dulden, sondern die Ucbertreter dieser Anordnung dem Magistrate
zur Bestrafung anzuzeigen.
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8- 25.

Außer dem Fischmarkte in der Stadt darf der Fischhandel nur

in den Vorstädten und zwar auf den eigens hierzu bestimmten Plätzen

ausgeübt werden. Fischmarkt darf in der Regel blos an Freitagen und

nur ausnahmsweise auch an gebotenen Fasttagen von früh Morgens

bis 3 Nachmittags abgehalten werden.

Fällt aber ein solcher Fasttag auf einen Normatag , so kömmt

der Markt in Gemäßheit der hohen Regierungsverordnung vom 15.

März 1826 den Tag vorher abzuhalten .
Bei der Beschau der Fische, welche im lebenden und todten Zu¬

stande veräußert werden dürfen , haben die Jnspicienlen ihr vorzügliches

Augenmerk auf den guten Gesundheitszustand derselben zu richten, und

vorzugsweise bei den kleineren Fischgattungen darauf zu sehen, daß

die Flöße ihre natürliche Nöthe , das Blut seine gehörige Farbe habe,

das Fleisch körnig und hart sei; unter Einem aber auch genau nach¬

zuforschen, ob nicht etwa Krankheiten unter den Fischen herrschen, und

für den Fall des wirklichen Vorhandenseins einer solchen die Anzeige

an den Magistrat zu erstatten , damit der Verkauf der Fische ganz ein¬

gestellt werde. Kranke oder bereits verdorbene Fische sind in Folge

hoher Regierungsverordnung vom 3. Octvber 1795 in Stücke zu zer¬

hauen und gleich den todten Krebsen und Schildkröten zu vertilgen .

Teichmuscheln sind als der Gesundheit schädlich, im Verkaufe

. nicht zu dulden, sondern gleichfalls zu vertilgen .

Uebrigens kömmt beim Verkaufe der Frösche, da solche schon

abgezogen feilgeboten werden , darüber zu wachen, daß nicht Kröten

zum Verkaufe kommen, deren Fleisch eine grau schwärzliche, das Fleisch

der Ersteren aber eine schöne weißblauc Farbe hat. Auch darf keine

Fischbrut feilgeboten werden, sondern dieselbe ist im Betretungsfalle

der betreffenden Partei abzunehmen und in die Donau zu bringen .

Bei den Stockfischen und Häringen ist zu beobachten, daß Erstere

gehörig gebeitzt und die Lauge nicht mit zu vielem Kalke versetzt, die

Letzteren aber im noch frischen und nicht alten , durch alleiHand tech¬

nische Kunstgriffe erzielten äußerlich guten Zustande im Verkaufe er¬

scheinen, sondern in diesem Falle sogleich vertilgt werden. Dasselbe

Verfahren hat auch bei der Untersuchung der bei den Gewerbs - und

Handelsleuten im Verkaufe erscheinenden frischen , gesottenen , geräu¬

cherten, marinirten und gesalzenen Fischen, Krebsen und ^chalthieren

jeder Gattung einzutreten , wenn dieselben bereits verdorben sind.



Schließlich haben die Marktinspicienten wegen Hintanhaltung
von Verkürzungen im Gewichte auf die Richtigkeit der im Gebrauche

stehenden Wagen und Gewichte, vorzugsweise aber auf die Wagen zu
sehen, weil dieselben durch das mehr oder weniger in das angehängte
Nirsch (Netz) eingesogene Wasser das Gleichgewicht verlieren und hie-
durch die Parteien verkürzt werden können.

8- 26.
t>) Von derViehbeschau in den Häusern und Verkaufslocalitäten

der ApprovisionirungS - Gewerb Sleute .

In der Regel ist bei Vornahme der Viehbeschau in den Häu¬
sern der Gewerbsleute das nämliche Verfahren zu beobachten, wie auf
den Marktplätzen , und es ist solche von den Marktinspicienten durch¬
aus uncntgeldlich vorzunehmen .

Die Beschau in den Häusern der Gewerbsleute kann sich bei
dem Umstände , als das aus den Märkten erkaufte Vieh ohnehin schon
beschaut ist , nur auf jenes Vieh erstrecken, welches sie außer dem
Markte an sich bringen , und es ist dieselbe von den Gewerbsleuten
bei Vermeidung der in den ZZ. 153 und 154 II. Theil des St . G. B.
vorgesehenen Strafen selbst anzusuchen ; gleichwie die Vieh halten¬
den Parteien den Verkauf ihres Viehes an einen Approvisionirungs -
Gewerbsmann nach der hohen Regierungsverordnung vom 15. Juni
1784 Z. 7l79 bei Vermeidung einer Geldstrafe von 6 Reichsthalern ,
bei den Marktinspicienten anzuzeigen gehalten sind.

ß. 27.
Ueber jede geschehene Beschau - Ansage ist der Partei eine amt¬

liche Bestätigung , sowie über jede wirklich vorgenommene Beschau ein
Beschauzettel , aus welchem die Zahl und Gattung der beschauten
Thiere nebst dem Schaubesunde deutlich zu ersehen ist, unentgeldlich
zu erfolgen .

Uebrigens sind alle bei den Gewerbsleuten vorgenommenen Be¬
schauen dergestalt in ein eigenes Protocoll einzutragen , daß hierin
Name und Wohnort der Verkaufs - und Kaufsparkei , des beschauten
Thieres , so wie der Tag, an welchem die Beschau vorgenommen wor¬
den ist, nebst dem Befunde und Namen des Znspicienten , welcher die
Beschan vorgenommen hat, deutlich ersichtlich gemacht erscheinet.

8- 28.
Erkrankt Schlacht - oder Stechvieh in dem Hause eines Flei¬

schers oder andern Gewerbsmannes , so haben sie die Beschau bei
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den Marktinspicienten anzusuchen , diese solche unter Zuziehung eines

tierärztlichen Individuums vorzunehmen , und nach dem Befunde das

Fleisch des Thieres , mit Ausnahme der kranken Theile , entweder zum
Verkaufe zuzulassen, oder dessen Vertilgung einzuleiten .

8- 29.

Erkrankt Nutzvieh bei einer Vieh haltenden Partei , so ist das¬

selbe sogleich von dem gesunden abzusondern , und entweder im Hause
der Partei unter amtlicher Beobachtung zu halten , oder in das k. k.

Thierarznei - Jnstitut zu verschaffen , oder aber auch, wenn die Partei

auf Schlachtung desselben dringen sollte, solche auf der städt. Schlacht¬

brücke unter Zuziehung eines tierärztlichen Individuums und im

Beisein der Marktinspicienten vorzunehmen , und nach dem Beschau¬

befunde wieder Amt zu handeln .
8- 30.

Ereignet sich der Fall , daß eine Vieh haltende Partei ihr Nutz¬

vieh wegen minderer Brauchbarkeit oder plötzlich eingetretener Umstände
als da sind : schweres Kälbern , Verschlucken fremdartiger Gegenstände ,

Versagen des Futters u. s. w. , zur Verhinderung etwaigen Unfalles

an einen Fleischer verkaufen, und daher schlachten lassen wollte, so ist

über gehöriges Anmelden dieser sogenannte Nothschlag in Gegenwart

der Marktinspicienten vorzunehmen , und von denselben sohin nach Be¬

fund weiter Amt zu handeln .
8° 31.

Fällt ein Stück Vieh in dem Hause eines Fleischers oder einer

andern Vieh haltenden Partei , so haben selbe hierüber die Anzeige an

die Marktinspicienten zu machen, unter deren Aufsicht das Thier ent¬

weder von der Partei selbst, oder aber vom Abdecker gegen Vergütung

der Kosten zur Verscharrung nach Klederling zu überbringen ist. Haut

und Fett solcher Thiere kömmt den Parteien , wenn keine Seuche im

Lande herrscht, sogleich, und wäre Letzteres der Fall , die Haut erst

nach geschehener Auslaugung , das Fett aber zum Seifensude zu ver¬

äußern , und nur der hiefür gelöste Betrag auszufolgen .
Die Milch von kranken Thieren , dieselben mögen nun gewöhn¬

liche oder ansteckende Krankheiten haben, ist immer zu vertilgen , so

wie der Mist von Thieren , welche an einer ansteckenden Krankheit lei¬

den oder daran umgestanden sind, sogleich tief in die Erde zu ver¬

scharren kömmt.
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8- 32.

Bon der Fleischbeschau .
Bei der Fleischbeschau auf Märkten sowohl, als bei den Appro -

visionirungs - Gewerbsleuten haben die Jnspicienten , die solche bei ihren
täglichen Respicirungen vorzunehmen angewiesen sind, ihr Augenmerk
vorzüglich darauf zu richten :

1) daß das Fleisch frisch, gesund und genußbar sei;
2) daß beim Verkaufe desselben die Parteien nicht im Gewichte

verkürzt , und beim Rindfleische auch nicht mit unverhältnißmäßiger
oder gesetzwidriger Zuwage überlegt werden.

3) daß das Rindfleisch nicht über den Satzungspreis aus Pu¬
blikum verkauft, und Letzteres auch jederzeit mit selbem gehörig bedie¬
net werde;

4) daß der Verkauf des Fleisches in den Verschleißlocalitäten der
Gewerbsleute den ganzen Tag, auf Ständen aber nur bis zur gesetz¬
lichen Einräumstunde Statt finde ;

5) daß die Verführung des Fleisches nicht in offenen Wägen
geschehe;

6) daß das Zerfällen ganzer Thiere bei den Ständen unterbleibe ;
7) daß die Schlachtbrückm der Gewerbsleute , so wie deren Berkaufs -

lvcalitäten und Gewerbsrequisiten immer gehörig gcreiuiget seien und
alles entfernet werde, was die Fäulniß des vorräthigeu Fleisches be¬
fördern könnte ;

8) daß das Fleisch entweder in Eisgruben oder in trockenen rein¬
lichen und zugleich kühlen Orten aufbewahrt werde;

9) daß weit hergctriebeues oder gehetztes und dadurch sehr er¬
hitztes Vieh erst, nachdem es vollkommen ausgeruhet hat , geschlachtet
werde, bei der Schlachtung vollständig ausblute und dessen Fleisch
erst einige Zeit nach der Schlachtung zum Verkaufe komme; und endlich

10) daß das Tabakrauchen in den Localitäten . worin Fleisch auf¬
bewahrt oder verkauft wird , unterbleibe , weil dasselbe hievon einen
eckelhaften Geruch bekömmt.

tz. 33.
Ferner haben die Marktinspicienten auch noch darüber zu

wachen, daß
u) zu den Würsten nur frisches Fleisch und Blut genommen

werde ;
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6) keine schon alte , schlecht bereiteten oder bereits sauer gewor¬
denen Würste — vorzugsweise aber keine solchen Blutwürste im Ver¬

kaufe erscheinen ;
o) zur Erzeugung der Würste keine messingenen oder kupfernen

Spritzen , so wie beim Ausbraten nur gehörig verzinnte Bratpfannen
verwendet , und in selben Würste , Fleisch oder Fett nicht über Nacht

gelassen werde, und

<i) das eingesalzene oder geräucherte Fleisch nur unverdorben und

ganz genußbar im Handel erscheine.
8- 34.

Bei dem Geflügel , welches im lebenden und todten Zustande auf
den Marktplätzen sowohl, als bei den Gewerbsleuten im Verkaufe

vorkömmt, haben die Marktinspicienten darauf aufmerksam zu sein, ob

das lebende Geflügel gesund, und das todte nicht allenfalls an einer

Krankheit umgestanden sei, indem krankes Geflügel der menschlichen

Gesundheit schädlich und eben deßhalb sogleich zu vertilgen ist. Eben

so muß das Geflügel , welches an einer ansteckenden Seuche leidet, oder

gar schon daran umgestanden ist, »»verweilt mit Beschlag belegt — je¬

doch nicht vertilgt , sondern dem Thierarznei - Jnstitute zur näheren Un¬

tersuchung übergeben werden.

II. Von der Mehl - und Brotbeschau .

8- 35.

Unter Mehl - und Brotbeschau versteht man die Beurtheilung

des Mehles und Brotes nach seiner eigenthümlichen Qualität , und es

ist das Verfahren bei Vornahme derselben auf den Marktplätzen und

bei den Gewerbsleuten ganz gleich.

In Absicht aus die Mehlbeschau haben die Marktinspicienten zu

beobachten:
1) daß das Mehl aus unverdorbenen Körnerfrüchten erzeugt,

L) nicht warm und verschlissen,
3) auch nicht sandig oder wohl gar mit fremdartigen Körpern

gemischt sei, und

4) daß das Gersten - , Kukurutz- , Bohnen - und Erbsenmehl nur

ungemischt im Verkaufe erscheine.
8- 36.

Verfälschtes oder verdorbenes und daher ungenießbares Mehl ist,

wo es auch immer angetroffen wird, mit Beschlag zu belegen, und hievou
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Anzeige an den Magistrat zu erstatten , damit dessen Verkauf an Vieh
haltende Parteien eingeleitet werden könne.

Da jedoch sandiges oder mit Geruch behaftetes Mehl , wenn
diese Gebrechen nicht gar bedeutend sind, noch dadurch zum menschlichen
Genuß geeignet gemacht werden kaun, daß es mit einer gewissen Quan¬
tität ganz fehlerfreien Mehles vermischt (oornlitionirt ) werde, so haben
die Marktinspicientcn in ihren Anzeigen über derlei in Beschlag ge¬
nommenes Mehl zugleich beizusetzen, was für eine Quantität fehler¬
freien Mehles zur allfälligen Conditionirung nothwendig sei, indem das
zur Beimischung erforderliche Mehl die Halste des beanständeten Quan¬
tums nicht übersteigen darf , letzteres in diesem Falle zur Confiscation
und bloßen Verwendung als Vichfntter geeignet erscheint, und zu diesem
Behufe auch amtlich zu veräußern ist.

8- 37.
Nachdem die Qualität des Mehles und die an demselben haften¬

den Mangel am leichtesten und sichersten durch die sogenannte Teig¬
probe constatirt werden können , so haben die Marktinspicienten das
ihnen in was immer für einer Beziehung verdächtig vorkommende Mehl
ohne weiters mittelst der Teigprobe zu prüfen .

8- 38.
Das zur längeren oder magazinsmäßigen Aufbewahrung be¬

stimmte Mehl darf nur trocken und auch nicht zu fein vermahlen ,
davon kein Auszug genommen , und muß zudem von Kleien gehörig
gereiniget werden, weil es sonst zur Aufbewahrung nicht geeignet ist.

8- 39.
Auf dem Mehlmarkte ist der Verkauf aller unverdorbenen und

genußbaren Mehl - und ungenctztcn Hülsenfruchtgnttnngen , so wie der
gerollten Gerste, da der Handel mit diesen Artikeln ganz freigegeben
erscheinet, an den gewöhnlichen Wochcnmarkttagen von früh Morgens
bis 1 Uhr Nachmittags Jedermann gestattet , und den diesen Markt
besuchenden mährischen Händlern noch überdieß erlaubt , ihre als Zula¬
dung mitgebrachte Petersilie , welche jedoch nicht mit Wasserschierling
oder Pilsenkraut vermengt sein darf , dann Sellerie , Knoblauch und
Zwiebeln beliebig zu verkaufen.

Das Mehl kann sowohl auf Marktplätzen , als in Berschleißloca -
litäten nach dem Gewichte oder Maße verkauft werden , indessen muß
es im ersten Falle auf ordnungsmäßig zimentirten Schalcnwagen ge¬
wogen, im letzten Falle aber in gehörig adjustirtcn Maßen und mit -

2 »
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telft der vorgeschriebenen Mehlschaufeln bei sonstiger Confiscation zuge¬

messen werden.

Uebrigens ist es den Parteien freigestellt , sich der auf diesem
Markte bestehenden Sackträger zu bedienen oder nicht, und bleibt auch
die Ausmittlung des Lohnes dem wechselseitigen Ucbereinkommen der

Parteien überlassen ; nur dürfen die zu Markt gebrachten Fruchtsäcke,
wenn solche durch die bestehenden Sackträger abgeladen werden, von der

leichten Frucht nicht mehr als vier , von der schweren aber nicht mehr
als zwei Metzen enthalten , widrigens die dawider handelnde Partei

nach der Verordnung von 12. März 1816 Z. 6675 um 1 st. W. W.

pr. Sack bestraft werden würde.

Schließlich ist auf dem Mehlmarkte noch daraus zu sehen, daß
das auf Wägen ankommende Mehl jedesmahl gleich abgeladen und die

Wägen so schnell als möglich entfernt werden , damit die Passage am

Markte selbst nicht gehemmt werde.

8- 40.

Bon der Brotbeschau .

Bei der Brotbeschau haben die Jnspicienten im Allgemeinen ihr

Augenmerk daraus zu richten, daß alles , sowohl auf den Marktplätzen ,
als bei den Gewerbsleuten im Verkauf erscheinende Gebäcke qualität -

mäßig , und das Satzungsgebäck jederzeit in hinreichender Menge vor¬

handen sei und auch das vorgeschriebene volle Satzungsgewicht habe.

8- 41.

In Bezug auf die Qualität des Gebäckes kömmt nun zu

beobachten :
1) daß es überhaupt aus gutem und reinem Mehl erzeugt,

2) gehörig ausgebacken,
3) nicht derb und naß,

4) nicht sandig,
5) nicht übelriechend oder muffig,
6) nicht bitter ,
7) nicht ungesalzen ,
8) nicht sauer, d. i. weder kübel- noch salzsauer ,
L) nicht zu schwarz,

10) nicht rinthohl ,
11) nicht mit fremdartigen Theilen gemengt,
12) gehörig bearbeitet und



13) weder zu viel, noch zu wenig gegohren erscheine, daß ferner
14) das Satzungsgebäck nach der allgemeinen bekannten Satzungs¬

form erzeugt, und endlich
15) das Satzuugsbrot insbesondere mit dem jedem bürgert . Bäcker

Wiens vorgeschriebenen Brotzeichen ( Stupfer ) versehen sei.
Außerdem haben aber die Jnspicienten auch noch strenge darüber

zu wachen, daß das Gebäck nur im ausgekühlten Zustande im Verkauf
erscheine, in den Erzeugungs - und Berkaufslocalitäten der Bäcker sowohl,
als ihrer Zwischenhändler stets Reinlichkeit herrsche, das Tabakraucher :
in selben unterbleibe , und das Gebäck in den Verschleißlocalitäten auf
eigenen, von allen fremdartigen Artikeln abgesonderten Verkaufsstellen
zum Verkaufe ausgelegt werde.

8- 42.

Jedes unqualitätmäßige , aus der menschlichen Gesundheit schäd¬
lichen Bestandtheilen erzeugte, oder erst durch die schlechte Bearbeitung
zum menschlichen Genusse untauglich gewordene Gebäck, ist durch Be¬
zeichnung, d. i. Ausschneiden , außer Verkauf zu setzen und mit Beschlag
zu belegen, jederzeit aber hierüber eine schriftliche Anzeige an den Ma¬
gistrat zu machen.

8- 43.

In Absicht auf das Vorhandensein aller satzungsmäßigen Gebäcks¬

gattungen in hinreichender Menge, wird den Jnspicienten bei dem Um¬

stände, als sich rücksichtlich der Quantität der Brotgattungen , welche in
jedem Verschleißorte vorhanden sein sollen, keine bestimmten Vorschrif¬
ten geben lassen, und um jedem auch nur scheinbaren Gebäcksmangel
zu begegnen, hiermit eingebunden , strenge darüber zu wachen, daß in
allen Satzuugsgebäckö - Verschleißorten , welche im Winter bis 9, im
Sommer aber bis 10 Uhr Abends offen zu halten sind, die vorgeschrie¬
benen satzungsmäßigen Gcbäcksgattungen zu allen Stunden des Tages
vorhanden seien und Jedermann ohne Unterschied nach Verlangen
damit ordnungsmäßig bedient werde.

Zur Erreichung dieses Zweckes, so wie zur Erlangung einer
guten Aufsicht erscheint es daher nothwendig , daß die Marktinspicicnten
in den ihrer Aufsicht zugewiesenen Bezirken die Satzuugsgebäcks - Vcr-
schleißorte täglich Vor- und Nachmittags und zu verschiedenen Stunden
untersuchen , jeden entdeckten Mangel sogleich rügen und selbst abstellen
oder nach Umstünden dem Magistrate zur weiteren Verfügung anzeigen.

Ferner haben die Jnspicienten , um jedem wirklichen Gebäcksman -
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gel vorzubeugen , darauf zu dringen , daß jeder bürgerl . Bäcker mit dem
ihm vorgeschriebenen Mehlvorrathe immer versehen sei, und deshalb an
jedem Donnerstage in der Woche die Mehlvorrathe der Bäcker aufzu¬
nehmen, hierüber einen Ausweis zu verfassen und dem Magistrate vor¬
zulegen ; diejenigen Bäcker aber, welche ihren Vorrath nicht vollständig
haben, insbesondere dem Magistrate zur Bestrafung anzuzeigen.

Ucbrigens können wohl die bürgerl . Bäcker auch Luxusgebäck und
Landbrot erzeugen und verkaufen, allein sie dürfen deshalb nicht die
hinlängliche und qualitätmäßige Erzeugung des Satzungsgebäckes ver¬
nachlässigen und bleiben daher für jeden entdeckten dicßfülligen Mangel ,
er mag nun aus ihrem Verschulden oder aus der Nachlässigkeit ihrer
Verschleiße: - entstanden sein, verantwortlich ; nur ist im letzteren Falle
nebst dem Bäcker auch der Verschleiße: - dem Magistrate zur Ahndung
anzuzeigen .

8- 44.
Bon dem vorgeschriebenen Gewichte aller satzungsmäßigen Ge-

bäcksgattuugen haben sich die Jnspicienten durch tägliches Nachwögen
zu überzeugen , und alles vvrfindige nicht vollgewichtige Satzungsgebäck
ohne Rücksicht, ob es schon ungewichtig erzeugt oder nur zu stark aus -
gebackcn oder aber schon aligebackeu ist, durch Zerschneiden der Sem¬
meln und Ausschneiden des Stupfers bei dem Satzungsbrotc aus den
Verkauf zu setzen und das Verfügte dem Magistrate anzuzeigen .

8- 45.
Für die gute Qualität und das volle Gewicht aller satzungs¬

mäßigen Gcbäcksgattungen bleibt in der Regel immer der Erzeuger
(Bäcker) verantwortlich , indessen sind auch nach der hohen Regierungs¬
verordnung vom 11. Juli 1832 die Gebäcksvcrschleißer für die gute
Qualität und das volle Gewicht des zum Verkaufe übernommenen
satzungsmäßigen Semmelgebäckes , da selbes mit keinem Zeichen des
verlegenden Bäckers versehen ist, dergestalt verantwortlich , daß, wenn
bei ihnen unqualitätmäßiges oder ungewichtiges Semmelgcbäck angetrof¬
fen wird, gegen sie, ohne Rücksicht auf ihren Verleger , jene Strafen ver¬
hängt werden, welche in gleichen Fällen gegen die Bäcker selbst in An¬
wendung kommen.

Indessen bleiben die Bäcker bei dem satzungsmäßigen Roggen -
und Pohlcnbrote , da selbes mit ihrem Stupfer versehen sein muß, für
die Qualität sowohl, als das Gewicht immerfort verantwortlich .

Für den Fall , als in dem Backhause oder einem Verschleißladen
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eines Bäckers unqualitätmäßiges oder »»gewichtiges Gebäck entdeckt wird,
haben die Jnspicienten »och am nämlichen Tage in allen Verschleiß -
orten jenes Bäckers Nachsicht zu pflegen und nach dem jeweiligen Be¬

funde Amt zu handeln .
Altgebackenes und hiedurch zu gering gewordenes Gebäck ist im

Verschleiße der Bäcker und ihrer Zwischenhändler nicht zu dulden,
sondern auf den kalten Markt zu weisen.

Sollte ein Bäcker zur Beseitigung eines Mangels unqualität -
mäßigcs oder ungewichtiges Gebäck von einem andern Bäcker abgenom¬
men und zum Verkaufe ausgelegt haben, so sind sowohl Erzeuger , als

Abnehmer zur Bestrafung anzuzeigen .
Auch sind die Jnspicienten verpflichtet , nicht blos das auf den

Verkaufsstellen der Bäcker und ihrer Zwischenhändler befindliche Ge¬
bäcke zu untersuchen , sondern nachzusehen, ob nicht noch anderswo un¬
qualitätmäßiges oder ungewichtiges Gebäck zum Verkaufe verborgen ge¬
halten werde.

8- 46.
Um Gebrechen, welche auf das Gewicht Einfluß nehmen, gleich

bei ihrer Entstehung so viel möglich zu verhindern , haben die Jnspi¬
cienten darauf zu sehen, daß die Bäcker zur Erzielung des vorgeschrie¬
benen SatzungSgewichtes ihren Gesellen das Teiggewicht gehörig vor¬

schreiben, daß die in den Backhäusern vorhandenen Wagen und Gewichte
immer vollständig vorhanden seien, gehörig rein gehalten und wenig¬
stens alle 2 Jahre vorschriftmäßig rezimentirt werden.

8- 47.
Die Bäcker können so viele Verschleiße eröffnen, als und wo sie

wollen ; nur sind sie gehalten , drei Tage vor der Eröffnung Anzeige
hierüber an den Magistrat zu machen. Auch dürfen sie die einmal ge¬
wählten Verschleiße nicht willkührlich auflassen, sondern müssen jede
beabsichtigte Veränderung derselben innerhalb des Burgfriedens ein

halbes, und auf den Freigründen ein Vierteljahr vorher dem Magistrate
anzeigen, so wie auch die Zwischenhändler , welche das Brot mehrerer
Bäcker verschleißen können, den einmal übernommenen Verschleiß nur
innerhalb der für die Bäcker bestimmten Frist wieder auflassen dürfen.

8- 48.

Zum Verkaufe des altgebackcnen ungewichtigen oder wegen eines

geringeren Fehlers in der Bearbeitung ausgeschlossenen Gebäckes ist aus¬

schließend der sogenannte kalte Markt am Bauernmärkte , Montag ,
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Mittwoch , Freitag und Sonnabend von Früh Morgens bis 1 Uhr
Nachmittags bestimmt.

Auf diesem Markte dürfen nur die bürgerl . Bäcker ihr altes Ge-
bücke, welches jedoch nicht etwa vom Schimmel ergriffen oder aus
irgend einer andern Ursache ganz ungenußbar sein darf, entweder selbstoder durch Verschlcißer verkaufen ; indessen müssen sie hierzu eine
Marktbollete lösen, die ihnen unentgeldlich zu erfolgen ist, und welchedie Vcrkaufsparteien zur Legitimation bei sich zu führen haben.

Ueber die ausgefertigten Marktbolleten ist ein eigenes Vorwerk . .l
buch zu führen , in welches der Name und Wohnort des Bäckers und
seines allfälligen Verschleißcrs eingetragen werden muß.

Uebrigens dürfen die Bäcker neugebackenes, bloß für den kalten
Markt erzeugtes Gebäcke, so wie das sogenannte Küchengebäck daselbst
nicht verschleißen, widrigens ihnen solches mit Beschlag zu belegen und
hierüber Anzeige an den Magistrat zu erstatten ist.

8- 49.
Der Verkauf des Landbrotes , welcher unterm 27. Juli 1809

freigegeben worden ist, steht den Landbäckern, sonstigen Erzeugern und
Händlern nur an den gewöhnlichen drei Wochenmarkttagen von früh
Morgens bis I Uhr Nachmittags auf den hierzu bestimmten Markt -
Plätzen, keineswegs aber in Einsätzen oder Gewölben zu. Nur die hie¬
sigen Bäcker und Müller können ihr selbst erzeugtes Landbrot , und
zwar Erstere in ihren Gebäcksverschlcißorten , Letztere dagegen auf ihren
Mühlen an allen Tagen der Woche verkaufen.

Zu dem Landbrote ist in Folge hoher Regierungsverordnung vom
28. Juli 1820 Z. 21144 auch das Commisbrot zu rechnen. ^

Außer dem Landbrote dürfen die Parteien weder Satzungs - , noch
anderes Luxusgebäcke zum Verkaufe nach Wien bringen . Das Hau¬
sieren mit Landbrot und das Ausschneiden desselben ist eben so,

'
wie

den bürgt . Bäckern und Wirthen das Ausschneiden des Satzungsge¬
bäckes verboten.

8- 50.
In Zeiten der Noth haben die Marktinspicienten darauf zu drin .

gen, daß sowohl in den Lvcalitäten der Gewerbsleute , als auf den
Marktplätzen Jedermann nach Maßgabe seines Bedarfes und der Zu-
länglichkeit des vorhandenen Vorrathes mit einer entsprechenden Quan¬
tität bedient werde, ohne Rücksicht, ob der Käufer eine gewöhnliche Kund¬
schaft des Verkäufers sei, oder nicht.
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8. 51.

Die bef. Luxusbäcker, Kuchen- und Germgebäcks- Erzeuger , so wie

die ausschließend priv. Gebäckscrzcuger dürfen kein Satzungsgebäck erzeu¬

gen, ja nicht einmal ihrem Gebäcke die Satzungsform geben, sondern nur solche

Gcbäcksgattungen . für welche sie ausdrücklich befugt oder privilegirt sind.
Die Marktinspicienten haben daher diese Gewerbsleute nicht blos

in Absicht auf die Qualität ihrer Erzeugnisse , sondern auch in der wei¬

testen Hinsicht strenge zu beaufsichtigen , daß dieselben die Gränzen ihrer

Befugnisse oder Privilegien nicht überschreiten .
8- 52.

Die Marktinspicienten haben ferner , um stets in der genauen
Kenntniß aller mit der Erzeugung und dem Handel des Gebäckes sich
befassenden Parteien zu sein, von Zeit zu Zeit alle in dem hierortigen
Jurisdictionsbczirke befindlichen derlei Parteien mit Namen und Wohnort

aufzunehmen und in ein Verzeichniß zu bringen , damit sie jederzeit im

Stande sind, auf Verlangen Auskunft über selbe zu geben.

III Von der Beschau der noch üb r i gen Victualien .

8- 53.

Bei der Beschau der noch übrigen aus den Märkten und beiden

GewerbSlcuteu im Verkaufe erscheinenden Victuatien haben die Markt¬

inspicienten strenge darauf zu scheu, daß überhaupt keine schon verdorbenen
und dadurch ungenußbar gewordene Feilschasten verkauft werden, und zu
diesem Ende die Echtheit und Güte derselben vor ihrem Verkaufe zu prü¬

fen, insbesondere aber daraus aufmerksam zu sein:
1) daß die grüne Waare frisch und mit keinen der menschlichen

Gesundheit schädlichen Kräutern vermengt , und

2) außer dem mit dem hohen RegicrungS - Circulare vom 17. Juli
183 erlaubten Schwämmgattungen , nämlich : Champignons , Morcheln ,
Bilzlingcn , Halimaschen , Goldprötlingen , Rvthlingen , schwarzen und

weißen Trüffeln , keine andern Schwämme zum Verkaufe kommen;
3) daß das Obst nicht unreif oder verwelkt sei;
4) daß das Getreide und die Hülsenfrucht nicht wiplich oder genetzt,

ersteres auch nicht mit Mutterkorn , der Hafer nicht mit Ohm gemengt sei:
5) daß die Eier nicht faul oder gar stinkend seien;
ü) daß der Essig und die Milch, deren Echtheit am leichtesten

durch Hineingießen des Jodes erprobt wird, dann der Rahm und
Quark ( Topfen ) weder mit unschädlichen, noch viel weniger aber mit
der Gesundheit schädlichen Ingredienzien versetzt seien;
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7) daß die süße Butter ganz echt erzeugt und nicht gefärbt , die

gesalzene aber nicht ranzig sei ;
8) daß das Rindschmalz ebenfalls nicht ranzig — mit gesalzener

Butter oder Schweiufette verfälscht ;
9) die Käsegattungen nicht verdorben :

10) das Sauerkraut und die Sauerrüben , welche durch zu lange
oder fahrlässige Aufbewahrung leicht verderben , nicht in einem solchen

Zustande verkauft ;
11) daß die eingemachten rothen Rüben und Gurken , grünen Fi¬

solen, Erbsen u. s. w. nicht in kupfernen Geschirren aufbewahrt oder

wohl gar mit Kupfersäure zubereitet werden ;
12) daß überhaupt alle flüßigen Lebensmittel nicht in kupfernen

oder messingenen Gefäßen aufbewahrt oder zugemessen werden ;

endlich
13) daß ungesundes oder venerisches Geflügel , vorzüglich aber

Tauben zum Verkaufe nicht zugelassen werden.

8- 54.
Was die Marktplätze auf der Seilerstätte , am Hof, auf der

Freiung , im tiefen Graben , am Salzgrics , Hohenmarkt , Judenplatz und

auf der Brandstätte anbelangt , so haben die Jnspicienten die erscheinenden

Parteien , welchen nicht etwa schon bestimmte Plätze angewiesen sind, nach der

Zeit ihrer Ankunft zu reihen, und darüber zu wachen, daß lmit Ausnahme

von sogenannten Zuladungen ) nur diemach den vorhandenen Plänen und

Verordnungen für die einzelnen Märkte bestimmten Artikel dahin ge¬

bracht und feilgeboten werden.

Ebenso haben die Jnspicienten über die auf den Märkten sich

einfindendcn Helfer und Träger oder Trägerinnen strenge Aufsicht zu

führen , deren Namen und Wohnort in ein eigenes Vormerkbuch ein¬

zutragen , und bei den Trägern noch insbesondere darauf zu sehen, daß

ihre Butten mit den vorgeschriebenen Nummern , welche gleichfalls im

Protocolle vorzumerken sind, versehen seien.
8- 55.

Der Obst - und Victualicnmarkt am Schanzet , welcher eigentlich

zum Verkaufe der zu Wasser nach Wien kommenden Lebensmittel bestimmt

ist, theilt sich in 3 Theile , nämlich : in den Verkanfsplatz am rechten

Donanufer , wo nur die mit Obst und auch andern Victualien beladc-

nen Schiffe landen, dann in den Verkaufsplatz am linken Donanufer ,

woselbst nur die mit Erdäpfeln , Kraut und Rüben beladenen Schisse lan -
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den dürfen, und in den eigentlichen Marktplatz , wo die ausgeladenen

Feilschaften im Großen und Kleinen veräußert werden können.

An beiden Donauufern ist der Verkauf der in Schiffen aufge¬

schütteten Lebensrnittel nur dem Erzeuger und Händler , welcher solche

hieher gebracht hat, und zwar blos auf den Schiffen , keineswegs über¬

aus den Uferböschungen gestattet .
Eben so ist es auch nicht erlaubt , Bictualieu von einem Schiffe

aus ein anderes leer stehendes zu überladen , oder wohl gar auf der

Achse gebrachte Feilschaften in ein Schiff zu bringen , indem selbst die

auf Schiffen in Butten oder Körben ankommenden Bictualien auf den

eigentlichen Marktplatz nnsgetragen werden müssen.
Die Anweisung der Schiffsaulände für die zu Wasser ankommen¬

den Parteien so wie die Entfernung der leeren Schiffe geht die gesälls -

ämtlichen Beamten bei der Schanzelmauth an, und die Marktinspicien -
tcn haben nur darauf zu sehen, daß keine Schiffsrequisiten an der Ufer¬

böschung ausgelegt , und die Obst - und Victualienschiffe zu Anfang
der Winterszeit aus dem Donau - Canale geschafft werden.

8- 56.

Von dem Markte vor dem Kärnthnertbore .

Der Marktplatz vor dem Kärnthnerthore ist vorzugsweise zum
Verkaufe des auf Wägen dahingebrachten Obstes , der Erdäpfek und auch

grünen Waare bestimmt . Der Verkauf dieser Feilschaften dauert den

ganzen Tag hindurch.
Dieser Marktplatz zerfällt nach dem bestehenden Plane eigentlich

in 4 Theile , wovon der größte ausschließend zum Verkaufe des Obstes

auf Wägen, der daranstoßende kleinere Theil von den Landlcuten und

hiesigen Händlern zum klcinwciscn Verkaufe des Obstes , und zwar nach
der Verordnung vom 24. August 1830 Z. 46563 in abgesonderten
Reihen, die 3. Athcilung znm Verkaufe von Erdäpfcln , und endlich die
4. in Folge Verordnung vom 25. October 1826 Z. 31196 zum Ver¬

kaufe der grünen Waare verwendet werden soll.
Als Zuladung können auf diesem Marktplatz auch Kraut , Rüben ,

Geflügel , Butter , Landbrot und selbst Stroh gebracht und verkauft werden.

8- 57.

Von den Victualieumarktcn in den Vorstädten überhaupt .

Auf den noch übrigen Vorstadtmärkten wird von Landleuten sowohl,
als hiesigen Parteien täglich von früh Morgens bis 1 Uhr Nachmit -



tags , auf den Marktplätzen zu Mariahilf und St . Ulrich aber den gan¬
zen Tag Markt gehalten, und können daselbst Victualien jeder Gattung ,
dann nach der Verordnung vom 10. April 1792 Z. 4174 auch Stroh
nach den vorgeschriebenen Maßen und Gewichten verkauft werden.

Uebrigens haben die städtischen Marktinspicienten , obgleich für
die Märkte in den fremdherrschaftl . Bezirken eigene Aussichtsbeamte
bestehen, und für die Magistrat . Vorstadtmärkte in Folge hohen Re-
gierungSdekrctcs vom 2. Dezember 1838 Z. 67379 die Aufstellung
eigener Aufseher aus den Gemeindegliedern angeordnet worden ist,
nicht nur darüber zu wachen, daß diese Aufsichtsindividuen die
Markt - und SanitätsPolizei - Vorschriften auf den unter ihrer unmittel¬
baren Aufsicht stehenden Märkten gehörig handhaben , sondern auch
selbst allen Fleißes alldort zu inspiciren , und sich zeigende Gebrechen,
wo möglich, gleich abzustellen , oder dem Magistrate zur weiteren Ver¬
fügung anzuzeigen.

8- 58.
Von den Victualienständen überhaupt .

Unter Victualienständen versteht man im Allgemeinen jene Stände ,
worauf Lebensmittel feilgeboten werden, dieselben mögen sich nun
inner - oder außerhalb der Marktplätze aufgestellt befinden.

Die Marktinspicienten haben darüber zu wachen:
1. daß durchaus kein Stand ohne obrigkeitliche Bewilligung auf¬

gestellt, und den mit solcher aufgestellten Ständen eine so viel möglich
gefällige Form gegeben werde;

2. daß dieselben nicht über die Gebühr ausgedehnt , und nur so
aufgerichtet werden, daß sie die Passage nicht hemmen oder wohl gar
hindern ;

3. daß auf selben kein Luxusgebäck verkauft werde;
4. daß die Inhaber der Stände auch ihre Plätze stets rein

halten ;
. 5. daß die Höckerleute ihre Stände an Sonntagen erst nach 4

Uhr Nachmittags ausräumen ;
6. daß die Stechvichhändler bei ihren Ständen keine ganzen

Thiere ausarbeiten oder zerfallen, und an Wochentagen nur bis 10,
an Sonn - und Feiertagen aber nur bis 9 Uhr Vormittags feil haben;

7. daß das Landbrot auf Ständen nur an drei gewöhnlichen
Wochenmarkttagen verkauft werde; — und endlich

8. daß die Inhaber der Stände den bemessenen Platzzins pünkt-
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lich einzahlen , und jene Parteien , welche solches zu thun unterlassen ,
dem Magistrate angezeigt werden , um entweder die Eintreibung des

Rückstandes oder aber auch nach Umständen die Einziehung des Ver¬

kaufsstandes einleiten zu können.

8- 59.
Da übrigens dem Magistrate als Steuerbezirksobrigkeit von

Wien sehr daran liegen muß, daß nicht nur alle Gewerbe - und Handel¬
treibenden Parteien mit der Erwerbsteiler bemessen, sondern auch die

anrcpartirten Quoten in den gesetzlichen Fallfristen eingezahlt werden,
so wird den Marktinspicienten bet strenger Ahndung , und nach Umstän¬
den sogar Ersatzleistung hiermit aufgetragen , und zur besonderen

Pflicht gemacht, den Parteien bei ihren Amtshandlungen die Erwerb¬

steuerscheine zur Einsicht abzufordern und dieselben bei sich zeigenden

Rückständen zur Bezahlung ernstlich aufzufordern und zu mahnen, im

Falle aber eine Partei mit der Steuer gar nicht bemessen sein, oder

die Einsicht des Steuerscheinss verweigern sollte, solche unverweilt zur
weiteren Amtshandlung hierher anzuzeigen.

s- 60.

Vom Getreide - oder sogenannte » Landkörner - Markt .

Der Getreidemarkt ifl zum Verkaufe von allen Getreide - und

Hülsenfruchtgattungen in größeren Quantitäten bestimmt , dieselben
mögen nun in Säcken oder aus Wägen geschüttet zu Markt gebracht
werden. Derselbe hat an den zwei Hauptmarkttagen mit Tagesanbruch
zu beginnen , und nach der Verordnung vom 14. April 1831 Z. 12160
um 2 Uhr zu enden.

Der Verkauf der Körnerfrüchte hat daselbst nur nach dem zimen -
tirten Maßgeschirre — dem n. öst. Metzen — und auf dem für jede
einzelne Fruchtgattung bestimmten Platze , welcher den Parteien nach
der Reihe ihrer Ankunft angewiesen wird, zu geschehen. Die Frucht¬
säcke dürfen nach der Verordnung vom 12. Mai 1816 Z. 667ö bei
Vermeidung einer Geldstrafe von 1 fl. W. W. pr. Sack bei der
schweren Frucht nicht mehr als 4 Metzen enthalten .

Das Abmessen der Körnerfrüchte ist dem freiwilligen Ucbercin -
koinmen der Parteien überlassen , nur haben die Verkäufer nach der

hierortigen Kundmachung vom 23. April 1839 bei ihrem Erscheinen
auf dem Markte und bevor sie noch etwas verkaufen, die Quantitäten
aller ihrer Fruchtgattungen der Marktaufsicht gewissenhaft anzumelden ,
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bei den Brotfrüchten (d. i. bei Korn nnd Walzen ) aber noch insbe -

sonders Verkäufer und Käufer nebst dem Namen auch den Preis und

die Anzahl der verkauften Metzen in eigene, bei der Marktanfsicht

bereit gehaltene Ausweise einzutragen , und die Richtigkeit ihrer Anga¬

ben bei Vermeidung einer Geldstrafe von 5 bis 50 fl. C. M. durch

die eigenhändige Unterschrift an Eidesstatt zu bestätigen .
Die Marktinspicienten sind in Gemäßheit der hohen Verordnungen

vom 8. August 1816 Z. 23951,19 . April 1822 Z. 4768 und 31. Mai 1822

Z. 11615 , dann 23. April 1839 verpflichtet , die Quantität sowohl als die

Preise der Körnerfrüchte genau aufzunehmen und in die dießfälligen Prv -

tocolle einzutragen .
Auch hat das Aufsichtspersonale sorgfältig darüber zu wachen,

daß von den Parteien keine unrichtigen Körnerquantitäten und Preise

angesagt werden, sich deßhalb in ersterer Beziehung durch Nachmessen,

in letzterer aber durch genaues Nachforschen von der Richtigkeit der

Angabe zu überzeugen , und entdeckte Unrichtigkeiten sogleich zu con-

statiren und abzustellen , die Schuldtragenden aber jedenfalls dem Ma¬

gistrate zur Bestrafung anzuzeigen .

Auf dem Getreidemarkte dürfen nach der hohen Regierungsver¬

ordnung vom 11. April 1794 Z. 4325 außer den verschiedenen Ge-

treidegattnngen an Markttagen auch Reuter , Siebe , Stäbe , Scheibtruhen ,

Schubkarren . Schaufeln , Kreinzen , Besen u. s. w. in kleinen Quanti¬

täten , so wie in den Herbstmonaten an allen Wochentagen auch süßes

Kraut und weiße Rüben nach dem Gesichte oder nach Schillingen und

Metzen verkauft werden.
Die Preise von Kraut und Rüben sind nach der schon oben be-

schriebenen Art so aufzunehmen , daß hieraus der höchste und niedrigste

Preis eines Schillings oder Metzens zu ersehen ist.

8- 61.

Vom Wasserkörner - Markte .

Das Verfahren , welches bei dem Verkaufe der auf diesem

Marktplatze zu Wasser erscheinenden Körnerfrüchte zu beobachten kömmt,

ist durch die Wasserkörnermarktordnung vom 16. September 1819 vor-

gezeichnet und haben die Marktinspicienten über die genaue Beobach¬

tung derselben , in so ferne solche durch die neuerliche Verpachtung

des Metzenleihergefälls , die Auflassung der Kvrnermessergebühren und

durch die llcberlassung der Sackträgerlöhnungen dem freiwilligen Ueber-
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einkommen der Parteien nicht Abänderungen erlitten hat, sorgsamst zu
wachen, gleichwie sie rücksichtlich der Preisansage und Aufnahme das

nämliche Verfahren zu beobachten haben, welches fiir den Landkörner -

Markt vorgeschrieben erscheinet.

H. 62.

Von dem Vogelmarkte .
Am Vogelmarkte werden nicht nur alle Gattungen lebender

Bögel, sondern auch Ameiseneier und Mehlwürmer zum Verkaufe ge¬
bracht, und es darf daselbst nach der Verordnung vom 27. November
1804 Z. 20291 täglich von früh Morgens bis 1 Uhr Nachmittags
verkauft werden.

Der Verschleiß der vorerwähnten Artikel, dann der Vogelkäfige
wird von den Bogelkrämern in eigenen Hütten , mit welchen sie monat¬

lich der Reihe nach zu wechseln haben, den ganzen Tag über, von den
Landleuten und Vogelfängern aber nur bis 1 Uhr Nachmittags aus¬

geübt. Indessen ist mit hierortiger Verordnung vom 1. August 1833

Z. 34335 der Verkauf der Hunde, so wie das Scheeren , Ohrenstutzen ,
Schweifschneiden und Wurmnehmen auf offenem Markte verboten,
und nur den Vogelkrämern im Innern ihrer Hütten gestattet . Ucbri -

gens wird der mit Stadthauptmannschafts - Berordnung vom 18. April
1815 für frei erklärte Handel mit Ameiseneiern nach dem Flüßigkeits -
maße betrieben, und nur die Mehlwürmer pflegen nach Hunderten
verkauft zu werden.

8- 63.

Von dem Pferdemarkte .

Dieser Markt , welcher auf einem Theile des Heumarktes zwei¬
mal im Jahre , und zwar acht Tage vor dem Jubilate - und acht Tage
vor dem Allerheiligen - Jahrmarkte abgehalten wird , dauert jedesmal
drei Tage, während welcher Jedermann seine zu Markt gebrachten Pferde
ohne Entrichtung irgend einer Gebühr verkaufen oder vertauschen kaun.

Die Marktinspicienten haben daselbst nur die zum Verkaufe
kommende Zahl Pferde aufzunehmen , und bei vorkommenden Strei¬

tigkeiten oder Beschwerden über Bevortheilungen im Kaufe die bethet-
ligten Parteien an die Polizeibehörde zu weisen, welche in derlei Fäl¬
len nach vorläufiger Einvernehmung des k. k. Thierarznei - Jnstitutes
die weitere Amtshandlung pfleget.
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Uebrigens ist nach der hohen Hofkanzlei - Entscheidung vom 21. Au¬

gust 1828 Z. 19120 der Tausch und Verkauf von Pferden auch außer

der Marktzeit im Innern der Häuser erlaubt .

8- 64.

Von den Holzlegstatteu .

Die Holzlegstätten theilen sich in Absicht auf die Holzgattungen ,

welche auf selben verkauft werden,
in Brennholzlegstätten ,

6) in Bauholzlegstätten .
Die Brennholzlegstätten sind, da der Brennholzhandel freigegeben

ist, ausschließend zum Verkaufe des Brennholzes bestimmt . Der Ver¬

kauf des Holzes ist daselbst von früh Morgens bis Abends gestattet .

Die Brennholzlegplätze theilen sich in Privativ - und Communi -

cativ -Plätze . Erstere sind bestimmten Parteien , zur ausschließenden Be¬

nützung, letztere aber allen Parteien , welche Holz nach Wien liefern ,

zur Benützung überlassen.
Die Dienstleistungen der Marktinspicieuten auf den Brcnnholz -

legstätten besieht:
1) in der Besorgung der mit der Marktaufsicht nothwendig ver¬

bundenen Schreib - oder Kanzleigeschäftc ;

2) in der Handhabung der Marktordnung , insbesondere der Ueber-

wachnng des vorgeschriebenen Klaftermaßes von dem zum Verkaufe an

das Publicum wirklich bestimmten Holze.
8- 65.

Zu dieser im vorigen 8- bezeichneten Dienstleistung haben sich die

Marktinspicieuten in aller Frühe aus der Legstätte einzusinken , und mit

Ausnahme der Mittags - oder Raststunden bis Abend daselbst zu verweile ».

Da die Holzsetzergebtthren aufgehoben sind, so hat auch die Ver¬

fassung und Abgabe der bisherigen Controllbögen über die eingeführ¬

ten -Brennhölzer an die k. k. Berzehrnngssteucrämter für die Folge zu

unterbleiben ; indessen sind die Marktinspicieuten verpflichtet , den Platz¬

zins einzuhetzen, und zu diesem Ende auch die eingelieferten und aus

die Communicativplätze überführten Brennhölzer zu verbuchen.

8- 66.

Um aber die fragliche Verbuchung realisiren zu können, und eine

verläßliche Basis und Controlle für die Berechnung und Einhebung

des Platzzinses zu erhalten , erscheint es nothwendig , daß jeder Brenn -
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Holzhändler oder Lieferant über jenes Holz, welches auf einen Com-
municativplatz geführt und aufgeklaftert werden will, einen Lieferschein,
worin unter Ansehung des Datums und der Legstätte auch der Name
des Lieferanten und Händlers , nebst der Klafterzahl ersichtlich gemacht
erscheint, an die Marktinspicieuten abgebe, welch' Letztere hierüber ein

eigenes Protocoü zu führen und hierin für jeden Händler einen Conto

zu eröffnen haben, damit sie am Schlüsse eines jeden Monates den von
der gesamrnten Klafterzahl entfallenden Platzzins berechnen, hierüber die

erforderlichen Empfangsscheine ausfertigen , solche den Händlern gegen
Entrichtung des entfallenden Platzzinses übergeben und sohin die ganze
eingehobene Zinssumme mittelst der bisher üblichen Consignation au
das städtische Oberkamincramt gegen Empfangsbestätigung abführen
können ; indessen der monatliche Zinsabschlnß sowohl, als die Liefer-
und Ueberführnngsscheine , so wie nicht minder die Empfangsscheine für
die Holzhändler und die Consignationen für das Oberkammeramt im¬
mer von einem Markt- Oberinspicienten vidirt werden.

8- 67.
Die Marktinspicienten haben in Folge hoher Regierungs - Berord -

nung vom 17. September 1838 Z. 51173 noch fortan allwöchentlich
einen Ausweis über Einlieferung , Verkauf und Vorrath von Brennholz
an die höchste Hvfkanzlei , die hohe Landesstelle und an den Magistrat selbst
abzugeben, daher die Schwemm- Jnhaber sowohl, als Holzhändler gehalten
sind, jeden Samstag Abends ihre dießfälligen Ausweise verläßlich , und
bei Vermeidung nnnachsichtlicher Ahndung den Marktinspicienten
einzuhändigen .

Ferner müssen die Marktinspicienten noch folgende Holzpreis - Aus-
weise verfassen und abgeben:

n) alle 14 Tage vier gleichlautende Exemplare an die k. k. Wie¬
ner Garnisons - Hauptverpflegs - Magazinsverwaltung ;

d) alle Monate an das k. k. Waldamt und an den Magistrat
zur Einsendung an die k. k. Militär - Akademie zu Wr. Neustadt ; und

o) alle halbe Jahre an die k. k. Gefallen - und Domänen - Hof -
buchhaltung .

8- 68.
Die Brennholzhändler sind in Folge Verordnung der ehemaligen

s. k. Stadthanptmannschast vom 21. December 1816 Z. 46965 ( Ma-
gistr. Jntimitation vom 9. Jänner 1818 Z. 40692 ) gehalten gewesen,
die Preise ihres Brennholzes nach der Gattung und dem Klaftermaße

s
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durch eigene auf den Verkaussplätzen affigirte Tarife dem Publicum
bekannt zu geben.

Bei diesem Verfahren hat es nun auch noch ferner zu verbleiben ,
und sind die Brennholzhändler , welchen es übrigens frei steht, die Preise

ihrer Hölzer selbst zu bestimmen , verpflichtet , diese Preise im Verkaufe

auch zuzuhalten , so wie jede beabsichtigte Aenderung des Tarifes den

Marktinspicienten unter Einlegung zweier gleichlautender Exemplare
davon zu melden, damit das eine zum weiteren Amtsgebrauche zurück¬

behalten , das andere aber »ach geschehener Bidirung von Seite eines

Oberinspicienten zur Affigirnng auf den Verkaufsplätzen erfolgt werde.

8- 69.

Im Allgemeinen bleibt es Sorge der Lieferanten und Händler ,
sich die nöthigen Lager- und Verkaufsplütze selbst zu verschaffen, was

ihnen auch um so leichter fallen muß, als nach der hierortigen Verord¬

nung vom 7. Februar 1839 Z. 5809 jeder derselben aus die Benützung
der Communicativplätze gleichen Anspruch hat.

Die Marktinspicienten haben sich daher mit Anweisung der Plätze

nicht mehr zu befassen, sondern nur bei allfälligen Collistonen oder

Streitigkeiten der Parteien zu interveniren und daraus zu sehen, daß
die Communicativplätze nur zu Holzlegstätten benützt werden.

8- 70.
Die bestehenden Cvmmunicativ - Legplätze sind als allgemeine Markt¬

plätze zur Benützung für Jedermann bestimmt ; um aber auf selben
immer hinlänglichen Raum zur Hvlzausstellung zu haben, müssen die

Jnspicienten strenge daraus hatten , daß jeder einzelne Platz aufs

Zweckmäßigste benützt, auch immer und überall , so oft und wo es noth¬

wendig erscheint, ausgekastelt , und sich von einzelnen Händlern zum Nachtheile
Anderer nicht ohne Noth ausgebreitet , überhaupt kein Platz auch nur

theilweise leer oder unbenützt gelassen werde.
Wenn aber Private Hölzer zum eigenen Gebrauche auf Com-

municativplätzen hinterlegen , so müssen sie solche innerhalb 3 Tagen
wieder wegschaffen, widrigens solches auf ihre Kosten von Amtswegen

zu geschehen hat.
8- 71.

Auf der sogenannten Scheibe und den noch übrigen in der Nähe
des Wassers liegenden Plätzen sind vorzugsweise nur solche Hölzer auf¬

zustellen, welche leicht verkauft werden können, um solche so nutzbar
als möglich zu machen.
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8- 72.

Zur Errichtung , Transferirung oder Erweiterung einer Wächters¬
oder Schreibershütte muß immer die Bewilligung bei der Behörde ein¬

geholt und erwirkt werden.
Z. 73.

Auf jeder Gestatte muß die vorgeschriebene Entfernung der Holz¬

stöße vom Donauufer und von Häusern immer genau eingehalten , auch

dürfen die Straßen und Gassen nie verstellt, und der Zu- oder Ab¬

gang verhindert werden, sondern es ist sich stets an den durch eigene

Pfähle bezeichneten Raum zu halten .
Auch sind die Brennholzhändler verbunden , die von den Markt -

inspicienten als nothwendig erkannten Ein - und Ouergänge auf den

Legplätzen ohne Widerrede herzustellen .
8- 74.

Die Plätze, auf welchen das Holz zum Verkaufe aufgestellt wird,

müssen eben sein, und kleine Rinnen zum Wasserablauf haben, auch die

bestehenden Holzgassen immer in gutem Stande erhalten werden.

Uebrigens darf aus den Holzlegplätzen durchaus nichts geduldet

werden, woraus nur immer eine Fcuersgefahr entstehen könnte, daher
es auch strenge verboten ist , daselbst mit brennenden Fackeln oder

offenem Lichte zu erscheinen, oder Tabak zu rauchen.
8- 75.

Jedes mit Holz bcladene Schiff ist so schnell als möglich und
in der Ordnung als es anlandet , zu leeren, damit die Schifffahrt
nicht gehemmt werde und für die neu ankommenden Schiffe immer

hinlänglich Platz znm Anlanden sei.
Das Ausladen darf immer nur bei Tag und an den gewöhnlichen

Wochentagen und bei etwa eintretender Gefahr blos ausnahmsweise
mit Bewilligung der betreffenden Pfarre auch an Sonn - oder Feier¬
tagen geschehen.

8- 76.
Bei einem auf dem Wasser entstehenden Unglücke sind die Holz¬

arbeiter und Wächter zur Hülfe, Rettung und Bewachung verpflichtet ,
und ist das aufgefangene Holz dem Eigenthümer gegen angemessene
Vergütung zurückzustellen.

8- 77.
Alle aus den Holzlegstitten zum wirklichen Verkaufe aufgestellten

Klaftern oder Stöße müssen vollkommen maßhältig ausgerichtet und- er

halten werden, worüber die Marktinspicientcn nach Inhalt des hohen
3*
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Regierungsdecretes vom 5. Mai 1836 Z. 18275 genau zu wachen,
und das schlecht geklaftert befundene Holz mit Zuziehung des betref¬
fenden Händlers oder dessen Geschäftsführers umschlichten zu lassen
haben.

Für die Maßhaltigkeit des bereits an eine Partei zum Verkaufe

gebotenen Brennholzes haftet der Händler oder Schwemm- Jnhaber selbst
und Letztere werden über die von der Kaufspartei angezeigte und er¬

hobene Unmaßhältigkeit mit einer Geldstrafe belegt, deren Betrag mit

Rücksicht auf den Werth des Holzabganges und auf die Persönlichkeit
des Uebertreters arbiträr zu bestimmen kömmt.

Grobheiten , Ungehorsam und Subordinationswidrigkeiten von
Seite der Wächter und Holzscheiber oder sonstigen Diener der Holz¬
händler oder Schwemm- Jnhaber werden gegen sie persönlich bestraft .

8- 78.
Eben so muß bei allem zum wirklichen Verkaufe bestimmten

Holze wegen des Eintrocknens und Zusammensetzens , je nachdem es

trockener oder feuchter ist, ein Uebermaß aufgelegt werden und zwar nach
der ausdrücklichen Weisung des hohen Regierungsdecretes vom 14. Sep¬
tember 1811 bei ganz dürrem und trockenem Holze von 3 Zoll, bei

halb nassem von 4 ^ Zoll, und bei ganz nassem oder grünem Brennholze
von 6 Zoll .

Auch erscheinen die Händler nach dem obigen hohen Decrete ver¬

pflichtet, jede zum wirklichen Verkaufe bestimmte Klafter , wenn sie
durch Entfremdung umnußhättig oder durch langes Stehen unförmlich
geworden ist, entweder wieder maßhältig und aufrecht herzurichten , oder

als Rest zu bezeichnen.
8- 79.

Zum Aufklaftern und zur Abmessung des Holzes darf sich nur

zimentirter Klaftermaße , welche übcrdieß alle 2 Jahre rezimentirt wer¬
den müssen, bedient werden, und ist das Messen mit Stangen oder

Stecken durchaus verboten.
8- 80.

Beim Hvlzlegen sind am Anfange des Kreuzstoßes nicht große

Scheiter , sondern sogenannte Halbklüfte zur Querlage zu nehmen, die

Scheiter selbst hierbei sorgfältig zusammen zu legen und Zwischenräume
so viel möglich zu vermeiden ; auch soll das Kreuz so breit als es die

Scheiterlänge gibt, genau ausgelegt , und den Holzstößen von vorne und

rückwärts die gleich gehörige Höhe gegeben werden.
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8- 81.

Das zum Verkaufe bestimmte Holz muß ferner gehörig sortirt

werden. Von den Scheitern sind nämlich Halbklüfte , welche nicht 3

Zoll im Durchmesser haben, dann Stöcke, gefcmlte und ästige, so wie

fremde Holzgattungen abzusondern .
Nur beim Mischling können alle Holzgattungeu , mit Ausnahme

der weichen, zusammengelegt werden.

Das auf Flössen anlangende Holz ist vor der Aufstellung noch

oom Schlamme gehörig zu reinigen .
Das aus Floßbäumen oder zerschlagenen Zillen gewonnene und zum

Verkaufe bestimmte Holz ist eben so wie anderes Brennholz zu behandeln .

8- 82.

Beim Aufkasteln aus den Verkaufsplätzen muß genau das näm.

liche Holzquantum ausgestellt, und daher nichts zurückgelassen werden.

8- 83.

Auf den Communicativplätzen soll das unter einander stehende Holz

der verschiedenen Eigenthümer mit deren Namens- Chiffre bezeichnet sein.
8- 84.

Es ist Jedermann freigestellt , sich entweder der schon auf der

Gestatte befindlichen gewöhnlichen und protocvllirten oder der eigenen

Arbeitslente zu bedienen, nur müssen Letztere ebenfalls bei der Markt¬

aufsicht protocolliren gelassen werden, weil die Jnspicienten gehalten

sind, über alle aus den Holzlegstätten verwendeten Arbeitsleuten ein ge¬

naues Berzeichniß mit Namen und Wohnort zu führen und immer in

Evidenz zu halten , damit dieselben bei Wassergefahren , wie es von je¬

her üblich war, in Verwendung genommen werden können.

Diese Verzeichnisse sollen alljährlich beim Beginn der Schiffahrt

versaßt und hicvvn Auszüge au den Magistrat , die k. k. Polizei - Be-

zirks - Dircctionen Leopoldstadt , Rossau und Landstraße , dann an die

k k. Provinzial - Baudircction eingesendet werden.

8- 85.

Wegen exccssiven Benehmens der Arbeitsleute ist die ungesäumte

Hülse und Amtshandlung der betreffenden k. k. Polizeibehörde in An¬

spruch zu nehmen.
8. 86.

Jede Verstellung des zum Anlanden und Ausschieben des Holzes

nöthigen Raumes , dann der frei zu lassenden Wege und Gässcn ist

Jedermann — folglich auch den Gcstätten - Fuhrleuten verboten.



8- 87.
Wenn gleich bei dem aufgekastelten Holze das gehörige Quantum

vorhanden ist, dasselbe aber nicht in der gehörigen Form steht, so kann
das Abtheilen eines aufgekastelten Stoßes auf 2 Klaftern nicht gestattet
werden, sondern es ist das Holz herabzuwerfen , und Behufs der Ab¬
theilung auf dem Boden ordnungsmäßig aufzurichten . Ueberhaupt ist
die Abtheilung eines Holzstoßes auf 2 Klaftern , zu welchen man mit
dem zimentirten Maße nicht gelangen kann, verboten.

8- 88.
Wenn sich eine Partei an dem Holzmaße verkürzt glaubt , so hat

sie sich an die Marktinspicienten zu wenden, welche verpflichtet sind,
die Käufer vor Nebervortheilungen zu schützen und in gegründeten Fäl¬
len durch eine neue vorschriftsmäßige Aufrichtung des Holzes klaglos
zu stellen ; die Uebcrtreter dieser Marktordnung sind dem Magistrate
anzuzeigen , und werden mit Rücksicht auf die Person und die obwal¬
tenden Umstände mit Geld oder Arrest bestraft werden.

8. 89.
Da der mit Verordnung vom 10. Oktober 1817 Z. 35130für frei

erklärte Klcinholzhandel außer den Holzlegstätten auch in Privathäuscrn
und aus andern Privatplätzen in den Vorstädten betrieben wird, so ha¬
ben die Marktinspicienten darauf zu sehen, daß dieser Handel nicht un-
besteuert ausgeübt , hierbei die Feuersicherheits -Polizeivorschristen genau
beobachtet und auch das Publikum im Maße nicht verkürzt werde, zu
welchem Ende sie alle auswärtigen Verkaufsplätze ebenfalls sorgfältig zu
inspiciren und bei entdeckten Gebrechen ganz so wie auf den ordentli¬
chen Legstätten Amt zu handeln verpflichtet sind.

k. Von der Bauholz - Legstätte .
8. 90.

Der Handel mit Bauholz ist durch die Verordnung vom 9. Mai
1819 Z. 13326 frei gegeben, und wird im Großen auf den Banholz -
legstätten , im Kleinen aber auch in Häusern der Vorstädte , wo in Fener -
sicherheitsrücksichten kein Anstand dagegen obwaltet , betrieben.

Da nun die Aufsicht und Handhabung der Ordnung auf den
Bauholzgestättcn und Privatplätzen für die Folge ebenfalls den Markt -
inspicientcn zugewiesen erscheinet, so wird denselben Folgendes bei ihrer
dießfälligen Dienstcsverrichtung zur Richtschnur vorgeschrieben :

1) Ist es derselben vorzüglichste Pflicht , über die Freihaltung
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der Fahr - und Gehwege auf der Bauholzgestätte , so wie darüber zu

wachen, daß zwischen den aufgeschlicheten Holzlagen immer einige Durch¬

brüche von der Fahrstraße gegen die Donau offen gehalten werden,

um einerseits die Fußgeher vor Beschädigung möglichst zu sichern und

andererseits im Falle einer Feuers - oder Wassersgefahr von mehreren

Seiten hülfreiche Hand bieten zu können.

2) Haben sie auch über die Freilassung der Ufer des Donau -

canales und der zur Anheftung der Schiffe und Flöße angebrachten

Haftstöcke von wenigstens 3 Schuhen , dann für die Reinhaltung der

Hufschläge oder Treppelwege von wenigstens 2 Klaftern , so wie der

Ufer des Alscrbachcs in Folge hohen Regierungsdecretes vom 13. Sep¬
tember 1833 Z. 60452 zu sorgen ; zu diesem Ende alle auf den ge¬
nannten Orten betretenen Werkhölzcr von was immer für einer Gattung

sogleich abzuschaffen, und falls die Eigenthümer der ihnen ertheilten

Weisung innerhalb 24 Stunden nicht nachkommen sollten, sogleich nach

Verlauf dieser Frist jene Hölzer von Amtswegen aus Gefahr und Ko¬

sten der Eigenthümer wegführen zu lassen, und die Anzeige hierüber an

den Magistrat zu machen.
In dieser Hinsicht werden die Jnspicientcn auch noch angewiesen,

dem k. k. Donaucanalinspector der für diesen bestehenden Jnstruction

gemäß in dergleichen Fällen immer die erforderliche Assistenz zu leisten.
3) Nachdem der Z. 1 der allgemeinen Holzgestüttenordnung vom

12. November 1793 als öffentliche Verkaufs - oder Marktplätze für
Ban - und Wcrkhölzer , und zwar für Wcinstöcke die Spitlau , für Bau¬

holz aber den Platz am städt. Stadl in der Rossau bei der goldenen
Gans bis zum Althangrunde und zum Theil auch am Schauzel , und

für jenes, welches sogleich beim Wasser verkauft wird, die Spitlau und

diese als Communicativplatz für fremde Händler bestimmt ; so haben
die Jnspicientcn genaue Aufsicht zu Pflegen, daß von dem Kaiserbadc
abwärts bis zum Ausstreifplatze nächst dem Schanzt kein Werkholz ge¬
lagert , der erstgenannte Ausstreifplatz stets freigehalten , und derlei Höl¬

zer bloß nahe am dasigen Mauthgebäude oder rückwärts desselben ge¬

legt, endlich sich nicht hiesige, oft sogar unbcsteucrte Händler beigchcn

lassen, die Communicativplätze mit ihren Hölzern zu belegen und so den

fremden Parteien die Auslagerung ihrer Hölzer zu erschweren, wo nicht

gar unmöglich zu machen, um diese hiedurch zu niedern Verkaufspreisen

zu zwingen.
In dieser Beziehung haben
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4) die Jnspicienten strenge darüber zu wachen, daß die auf dem
obgenannten Communicativplatze in der Spitlau , dann dem Aushilfs -
platze nächst der Schanzelmauth ausgelegten Werkhölzer zum Abbrüche
der neu ankommenden Parteien nicht über die gesetzlichen 4 Tage aus¬
gelegt bleiben. In einem solchen Falle haben die Jnspicienten die
Eigenthümer zur Abfuhr ihrer Hölzer aufzufordern, , das Holz selbst
aber nach fruchtlos verstrichener Mündiger Ermahnungsfrist auf Kosten
der Eigenthümer wegzuschaffen und die Anzeige hierüber zu erstatten .

5) Damit keine Partei , die sich der Communicativplatze bedient,
über Parteilichkeit zu beschweren Ursache habe, so haben die Jnspicien¬
ten ein eigenes Protocoll zu führen, in welches die mit dem Bauholz¬
handel sich befassenden fremden Parteien , sie mögen nun bloße Händler
oder Erzeuger sein, von Tag zu Tag dergestalt einzutragen kommen,
daß hieraus ersichtlich wird, wann und mit welcher Quantität Holzes
jeder derselben einen Communicativplntz , und welchen eigentlich belegt,
dann wann er sein Holz wieder abgeführt habe oder etwa wegen ver¬
späteter Abfuhr zur Hinwegräumung unter Festsetzung einer inständi¬
gen Frist aufgefordert worden sei. Diese geschehene Aufforderung hat
jede Partei durch eigenhändige Fertigung zu bestätigen .

6) Um nun einerseits diese nothwendige Vorsichtsmaßregel in Voll¬
zug setzen zu können, andererseits aber auch Irrungen und Unordnun¬
gen auf der Bauholzlegstätte , vorzüglich auf den Communicativplätzen
nach Möglichkeit vorzubeugen , hat jeder Holzerzeuger oder Händler die
Ankunft seines Fahrzeuges noch vor der Ausladung dem Jnspicienten ,
bei Vermeidung einer Strafe von 1 fl. 30 kr. C. M. zum Markt -
Straffonde zu melden, und sind die k. k. Bancal - Linienämter um die
dießfällige Anweisung der Parteien anzugehen .

7) Die in den beiden vorhergehenden Abschnitten enthaltenen Be¬
stimmungen haben auch für jene Parteien ihre Giltigkeit , welche mit
Bauholz beladene Flöße auf hiesige Landplätze gebracht, diese aber der
hohen Regierungsverordnung vom 6. Februar 1813 zuwider innerhalb
dreimal 24 Stunden nicht entladen , oder die bereits entladenen binnen
3 Tagen nach der Entladung ansznstreifen unterlassen haben. Die
dagegen Handelnden sollen dem Magistrate zur Bestrafung , eben so wie

8) jene Zimmermeistcr oder Bauholzhändler »»verweilt an¬
gezeigt werden, welche entweder Flöße an einen nach der hohen Regie¬
rungsverordnung vom 14. Dezember 1825 ihnen nicht angewiesenen
Ansstreifplatz bringen , oder bereits ausgestreifte Floßhölzer nicht in der
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durch das k. k. Stadthauptmannschaftsdecret vom 20. Juli 1816 vor¬
geschriebenen Frist von 3 Tagen wegführen .

9) Bei der gegenwärtigen Gewohnheit , überall und ohne
Rücksicht auf Umstände Tabak zu rauchen, und bei der dagegen auf
den Holzlegstätten überhaupt , insbesondere aber auf den Lagerstätten
für Bauholz vorhandenen Gefahr eines Feuerausbruches haben die Jn -
spicienten besonders die Abstellung des Tabakrauchens daselbst sich zur
strengsten Pflicht zu machen, und jeden, der einer dießfälligen Abmah¬
nung nicht Gehör geben sollte, der betreffenden Polizei - Bezirksdirektion
zur weiter « gesetzlichen Amtshandlung zu stellen oder anzuzeigen, wie
dieß im II. Theile des St . G. B. , in dem Feuerpatente und in den
Circularverordnungen vom 19. October 1798, 4. Dezember 1810 und
24. Juni 1806 vorgeschrieben ist.

10) Da indessen nicht blos Feuersgefahr abzuwenden, sondern
auch gegen Wassersgefahr so viel möglich Vorsehung zu treffen ist, und
die Bauholzlegstätte ihrer tieferen Lage nach solchen Gefahren besonders
ausgesetzt erscheinet, so wird den Jnspicicnten zur strengsten Pflicht ge¬
macht, die für eintretende Ueberschwemmungen bestehende Jnstruction , in
so weit selbe in den Wirkungskreis der Marktaufsichtsbeamtcn einschlägt,
genau vor Augen zu haben, und die dießfalls nöthigen Boreinkeitun -
gen, vorzüglich bei einem bevorstehenden Eisgänge , entweder gleich selbst
zu treffen , oder aber dem Magistrate zur gehörigen Zeit anzuzeigen.

11) Darf nach der Verordnung vom 27. November 1834
Z. 71151 in der Strecke von der Ausmündung des Alserbaches bis
unter die Rosumovskybrücke , so wie im Wienflusse kein Eis gehauen,
und in Gemäßheit der weiteren Verordnung vom 18. October 1830
Z. 33412 auch keine Zille vor den Häusern im Donaucanale zerschla¬
gen werden. Endlich

12) haben die hierortigen Marktinspicienten darüber zu wachen,
daß das Ausstreifcu und Hinterlegen der Bauhölzer und Floßbäume
genau nach den mit dem hohen Regicruugsdekretc vom 25. März
1838 Z. 17192 vorgeschriebenen und durch die hicrortigc Kundmachung
vom 5. Juni 1838 bekannt gegebenen Modalitäten vorgenommen werde.

8- 91.
Von dem Holz - und Kienmarkte vor dem Kärnthnerthore .

Auf diesem Marktplatze dürfen blos Landleute ihr auf der
Achse nach Wien gebrachtes Brennholz , Kien, Sägspäne , Tischlerholz ,
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Leitern, hölzerne Röhren , Rinnen , Heugabeln . Stangen u. s. w. ver¬

kaufen.
Der Verkauf des Brennholzes findet dafelbst nach dem Stadt -

hauptmannschaftsdecrete vom 26. April 1816 entweder nach der Klaf¬

ter oder nach der Fuhre Statt , und die Sägspäne werden nach Säcken

oder Mctzen veräußert .

8- 92.

Von dem Kalkmarkte .

Der Kalkmarkt ist ausschließend zum Verkaufe des gebrannten

Kalkes bestimmt.
Kalkmarkt wird an allen Wochentagen von Früh Morgens bis

1 Uhr Nachmittags gehalten und es darf der Kalk daselbst entweder

nach dem Gesichte oder nach dem vorgeschriebenen Maße ( dem soge¬

nannten Mittel , n 2- /2 n. öst. Metzen haltend ) veräußert werden.

Dieser Markt untersteht eigentlich der Aufsicht des k. k. Hofbau¬

amtes und die Marktinspicicnten haben blos darüber zu wachen, daß

von den Kalkbauern durch unordentliche Aufstellung ihrer Wägen die

Passage nicht gehindert werde.

8- 93.

Von dem Heu - und Strohmarkte .

Der Heu- und Strohmarkt erscheint zum Verkaufe von Heu unb

Stroh in größeren Quantitäten bestimmt .

Für diesen Marktplatz ist unterm 18. Juli 1793 eine eigene

Marktordnung erlassen morden, welche auch bis auf die durch Frei -

gebung des Heu- und Strvhhandels aufgehobenen Z8- 1, 5, 8 und 9

noch gegenwärtig in Wirksamkeit steht.

Der Verkauf des Heues von den diesen Markt befahrendcn

Parteien welche daselbst nach ihren Ortschaften gereiht und aufgestellt

zu werden pflegen, wird außer den gewöhnlichen 3 Wochenmarkttagen

auch am Montag und Donnerstag jeder Woche entweder nach dem

Gesichte oder Gewichte , ohne Beschränkung auf gewisse Stunden , den

ganzen Tag über ausgeübt .
Den Erzeugern ist nach der hohen RegiernngSweisung vom 2t>.

Juli 1792 erlaubt , mit dem Heu auch andere Fcilschaften als Zu¬

ladung hichcr zu bringen und zu verkaufen, gleichwie alldvrt Rohr -

decken und Stockadorerrohr frei veräußert werden können.
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Die Marktinspicienten haben nur darauf zu sehen, daß die auf

diesem Markte erscheinenden Helfer oder Taglöhner dem freien Handel

durch ihre Einmcngung oder sonstige Umtriebe nicht Hindernisse in

den Weg legen, und daß daselbst das Tabakrauchen aus Feuersicher¬

heitsrücksichten unterbleibe .
Die Abnahme der früher bestandenen und mit der Kundmachung

vom 25. September 1824 aufgehobenen sogenannten Dollmetschgebühr

ist den Jnspicientcn durchaus untersagt .
Der Verkauf des Strohes , welcher auf einem abgesonderten

Platze stattfindet , geschieht nur an den gewöhnlichen drei Wochenmarkt -
tagen, und zwar nach dem Schober oder Schock zu 60 Binden oder

Schaben , oder auch Stück d. i. Schubweise ; Futter und Strcustroh
dagegen wird entweder nach dem Gesichte oder nach dem Gewichte
veräußert . Uebrigcns darf auf dem Strohmarkt auch Ohm zum Ver¬

kauf gebracht und entweder nach Metzen oder Butten hintangegcbcn
werden.

In den wöchentlichen Heu- und Strohprcis - Answeisen sind nebst
dem höchsten und niedersten Preise des Zentner Heues oder Schock
Strohes nach den verschiedenen Ortschaften auch der arithmetische Mit¬

telpreis dieser Artikel, so wie nicht minder der Mittelpreis des Bund
Strohes zu 12 Pfund nebst der Anzahl der auf dem Markte erschie¬
nenen Quantitäten dieser Artikel nach Zentner und Schock genau er¬
sichtlich zu machen.

8- 94.

Von dem Kohlenmarkte .
Der Kohlenmarkt vor dem Kärnthnerthorc ist nach der unterm

11. April 1816 erlassenen Kohlenmarktordnung lediglich zum Verkaufe
der nach Wien gebrachten Holzkohlen bestimmt, welcher aber an allen
Tagen der Woche von früh Morgens bis 1 Uhr Nachmittags , und
zwar laut Kundmachung vom 12. Juli 1827 nur nach gehörig zimcn-
tirten Stübichen ( L 2 Metzen ) stattfinden darf.

Bestimmte Vcrkaufsplätze haben die Parteien aus diesem Markte
nicht, sondern sind nach der Reihe ihrer Ankunft nebeneinander aus¬
zustellen. Ueber das richtige Zumessen der Kohlen haben die Markt -
inspicicntcn zu wachen und die Parteien bei dem Umstände , als die
Kohlmcsscrgebühr aufgehoben worden ist, keine andere Gebühren mehr
zu bezahlen , als welche für das Bcnützen der von dem Pächter des
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städtischen Stübich - und Säckausleiherrechtes etwa geborgten Stübiche

und Säcke stipulirt worden sind.

Auch dürfen die erkauften Holzkohlen von dem Markte zu den

Parteien in der Stadt oder in den Vorstädten nach den Kundmachun¬

gen vom 30. November 1821 und 18. September 1838 nur in

Säcken wohl verpackt geführt werden.

Da die Kohlen nach ihrer Qualität in harte, , weiche und ge¬

mischte zerfallen, so sind die Preise von diesen 3 Sorten in den mo.

natlichen Ausweisen in der Art aufzuführen , daß von jeder Gattung

der höchste und niedrigste nebst dem arithmetischen Mittelpreise , so wie

nicht minder die Quantität der zu Markt gebrachten Kohlen ersicht¬

lich wird. ^ ^ .
Uebrigens ist auch auf die auf diesem Markte erscheinenden

Hilfsarbeiter ein genaues Augenmerk zu richten , über deren Namen

und Wohnort ein Verzeichniß zu führen , und jede Einmengung der¬

selben in den Kauf und Verkauf der Kohlen strenge hintanzuhalten .

Von der Revision der Kupfergeschirre .
8- 95.

Da durch den Gebrauch von unverzinnten oder schlecht verzinn¬

ten kupfernen oder messingenen Geschirren , dann von schlecht glastrten

irdenen Kochgeschirren die menschliche Gesundheit ün hohen Grade ge¬

fährdet wird, so ist mit hohem Regierungsdecrete vom 6. Februar

1818 Z 2195 eine verschärfte Aufsicht über diese Geschirre aufgetra¬

gen und unter Einem anbefohlen worden, daß periodische Visitationen

mit Zuziehung der Polizeibehörden , und zwar in der Stadt mck Be¬

ziehung der Sanitätsmagister , und aus den Vorstadtgrunden mit Zu-

ziehung der Bezirksärzte wenigstens 2 Mal im Jahre und zwar un

Früh- ' und Spätjahre vorgenommen werden.
^ .

Bei dieser Untersuchung , welche jederzeit von einem Obennspl -

cienteu und einem Jnspicicntcn des städtischen Marktaufsichtspersonales

zur oben vorgeschriebenen Zeit und zwar in den Monaten Api il, Mai ,

September und Oktober jeden Jahres vorzunehmen ist , muß vorzüg¬

lich darauf gesehen werden, daß die kupfernen Geschirre verzinnt sinn ,

und daß die Verzinnung wirklich gut und ohne mindesten Bleizusatz

vorgenommen worden sei.
Bei Untersuchung der mehrcrwähnten Geschirre haben die

Marktinspieieute » folgendes Verfahren zu beobachten :
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1. Haben sie die Bornahme dieser Untersuchung jedesmal einige
Tage früher bei den Polizei - Bezirks - Directionen anzuzeigen, und in
der Stadt mit Zuziehung des Sanitätsmagisters , in den magistrati -
schen Vorstädten aber mit Beiziehung der betreffenden Bezirksärzte die
Untersuchung und zwar nur an Wochentagen in den Nachmittags¬
stunden von 3 bis 6 Uhr, wo der Andrang des PublicumS bei den
Gewerbsleuten nicht mehr bedeutend ist , zu beginnen und zu vol¬
lenden.

2. Hat sich diese Visitation auf sämmtliche Gewerbsleute , welche
sich kupferner Koch- und Speisgeschirre bedienen, zu erstrecken, und da¬
her bei sämmtlichen Gast- und Weinwirtheu , Traiteuren und Stadt -
köchen, Traiteuren in den öffentlichen Anstalten , als : Kranken - und
Versorgungshäusern , Casernen und Gardegebäuden , Caffeesiedern, Kel-
lerschänkern , Bierwirthcn , Branntweinen ! , Effigstedern , Fragnern ,
Victualienhändlern , Greißlern , Bräumeistern , Fleischselchern, Flecksie-
dern , Stechviehhändlern , Lebzeltern, Zuckerbäckern , Gurkenhändlern ,
Rosogliverzeugern , Milchmeiern und endlich bei allen wälschen Wurst -
und Käsmachern zu geschehen.

3. Bei der Untersuchung selbst müssen vorzüglich folgende Puncte
berücksichtigt werden, nämlich :

ob die bei obgedachten Gewerbsleuten vorfindigen kupfernen
Koch- und Speisegeschirre , dann Sudkesseln rc. gehörig verzinnt sind;

b) ob die Verzinnung von purem reinen Zinn , oder mit Blei
oder einem andern Zusätze vermischt ist, worüber jedesmal das knrsrs
der Kunstverständigen , nämlich der dabei intervenirenden Aerzte ein¬
zuholen kömmt;

o) ob bei dem Umstände , als das hohe Regiernngs - Circulare
vom 19. April 1832 den Gebrauch aller Gattungen Aufbewahrungs -
nnd Schankgeschirre von Kupfer oder Messing bei öffentlichen Gewer¬
ben verbietet , dieses Verbot auch seinem ganzen Umfange nach von
den betreffenden Gewerbsleuten beobachtet, und insbesondere von den
Zuckerbäckern die Verordnung , daß kandirtes Obst oder saure Säfte
weder in kupfernen noch messingenen Geschirren aufbewahrt werden
dürfen, nicht außer Acht gelassen werde; und

ck) ob die Essig- und Branntweinbrenner , Rosoglioerzeuger rc.
die Verordnung vom 23. November 1799, nach welcher ihre Sudkes¬
seln und Destilliergefäße stets rein gehalten werden sollen, die Hähne
dieser Gefäße nicht von Kupfer sein dürfen , und eben so die Helme
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entweder gut verzinnt oder von purem Zinn sein müssen, genau be-

^ ^Neber jene Gewerbslente , bei welchen sich Gebrechen
dieser

Art en^ecken sollten, haben die Jnspieienten ordentliche VerMchnche ,

und Zuname des Betretenen , seine Handthre -
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>.>„1 iÄinnde der Beanständigung genau anzusetzen ist, zu führen und

7ch ^ r Unttchichung mittelst Relation nebst den anderweitigen

BemeAungen an den Magistrat zu überreichen . Den betretenen Ge-

werbsleuten aber ist
bedeuten, daß sie die beanstan¬

deten Geschirre allsoglcich verzinnen zu lassen, über gegenwaAigen Fa

aber die Entscheidung des Magistrates abzuwarten habem Eben so st

ebnen mitzugeben daß die kupsernen Geschirre , welche sich rn den Km

) 7l n vorfü . den, sie mögen nun gebraucht werden oder Nicht

henden̂ Verordnungen als schwerer Polizeiübertreter behandelt werden

ärztcn zur Amtshandlung anher vorzulegen .

der irdenen Speis - und Kochgeschirre, welche
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gebrannt und rein semn irdenen Geschirres kann
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Liqueurs sogleich schwarz wird, während derselbe bei Geschirren , wo
die Glasur nicht zu viel Bleigehalt hat, sich nicht verändert .

Von der Schilder - Revision .

Z. 96.

Nach dem hohen Regieruugs - Circulare vom 13. August 1812
darf Niemand inner den Linien Wiens Schilder und Ueberschriften
an Häusern , Gewölber rc. ohne Bewilligung der Behörden anbrin¬
gen , worüber nunmehr die Marktinspicienten zu wachen angewiesen
werden.

Als Richtschnur bei der Revision der Schilde und Tafeln selbst
wird ihnen Folgendes mitgegeben :

1. Daß sie bei schon bestehenden Schilden und Aufschriften ihre
Anstünde nur auf unrichtige , oder sprachwidrig und fehlerhaft geschrie¬
bene, dann auf sonst unzulässige oder anstößige Aufschriften , Schilde
und Aushängtafeln zu beschränken, dieselben buchstäblich aufzuzeichnen
und endlich mit buchstäblicher Aufführung derselben über jeden ein¬
zelnen Fall die schriftliche Anzeige zur weiteren Verhandlung an den
Magistrat zu erstatten haben.

2. Daß sie bei jeder neu entdeckten Schildführung die Partei
um die Vorzeigung der Bewilligung anzugehen haben.

3. Daß die den Parteien neu bewilligten Schilde , Aushängta¬
feln und Aufschriften genau nach der ihnen von den Behörden ertheil¬
ten Bewilligung und nach den eingelegten Plänen hergestellt , und sich
Hiebei weder eine Abweichung in der Schreib - noch Darstellungsart
erlaubt werde, zu welchem Ende sich die Marktinspicienten noch vor
Aufstellung eines neuen Schildes hievon die Ueberzeugung zu verschaf¬
fen, und jede etwaige Abweichung zur Kenntniß des Magistrates zu
bringen haben.

4. Daß die neuen Schilde in Gemäßheit des hohen Regierungs -
decretes vom 25. October 1827 Z. 58236 dem Verhältnisse der Lo-
calität angemessen eingerichtet , nicht an die Gewölbsvordücher , sondern
durchgehcnds entweder flach an die Häusermauern unter Beobachtung
der erforderlichen Sicherhcits - Maßregeln fest gemacht, oder aber in die
flache Auslage selbst aufgenommen , oder an die Thüren und Balken
angebracht werden.

5. Daß die vorschriftswidrige Beibehaltung zweier Schilde an
einem und demselben Gewölbe abgestellt werde.
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6. Daß die Häng- , Arm- und Stangenschilde , welche in der
innern Stadt in Folge hohen Regierungsdeeretes vom 17. Jänner
1828 Z. 10 ) 9 ganz zu beseitigen sind, auch in den Vorstädten in
Gemäßhcit des hohen Regierungsdeeretes vom 25. Ockober 182,i
Z. 53105 allmählich beseitigt werden ; und

7. daß eine allgemeine Schllderrevision jährlich einmal und zwar
im Monate "November vorgenommen werde , weil der angeordneten
Vorkehrungen ungeachtet noch immer Schilde und Aufschriften ohne
Bewilligung angebracht werden konnten, welche nach Vorschrift des
Z. 2 anzuzeigen sind.

klebrigeres haben die Jnspicieuteu ihre Anzeigen über ordnungs¬
widrige Schildführungen in der Art zu verfassen, daß die vorschrifts¬
widrigen Schildführungen von einerlei Gewerbs - oder Beschästigungs -
classe immer in einer Anzeige und nicht von verschiedenen Gewerbs -
und Beschäftigungsclassen vermischt werden.

Von den allgemeinen Rechten und Pflichten des

Marktaufsichtspersonales .

8 97.

Der Aufsicht des Marktaussichtspersonales unterstehen alle jene
Marktparteien und Gewerbsleute Wiens , welche sich mit der Erzeugung
oder dem Handel von Lebensrnitteln besassen, daher dieselben den von
Seite der Marktinspicienten an sie ergehenden Anforderungen , welche
auf die Ausübung ihrer Amtspflichten Bezug nehmen, pünctlich Folge

zu leisten haben. Jede Widersetzlichkeit in Wort und That wird nach
den bestehenden Strafgesetzen geahndet. Dagegen haben sich die Markt¬

inspicienten bei ihren Amtshandlungen auf allfälliges Verlangen der

Parteien , mit, oder bei welcher sie die Amtshandlung vornehmen , über

ihre amtliche Eigenschaft auszuweisen , weil sie ohne Beobachtung dieser

Bestimmung nicht verlangen können, daß ihren Anforderungen Genüge

geleistet werde.
8- 98.

Die Marktinspicienten haben in den ihrer Aufsicht zugewie¬

senen Bezirken und aus den Marktplätzen jede bei der Ausübung ihres

Dienstes zu ihrer Kenntniß gelangende Uebertretung der Markt - und

SanitätSpolizei -Vorschriften möglichst zu hindern , oder wenn dieß nicht

thunlich wäre, die Uebertreter dem Magistrate anzuzeigen .
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Die Anzeigen der Marktinspicienten über entdeckte Markt - und

Approvisionirungs - Gebrechen müssen nach Umständen entweder münd¬
lich oder schriftlich bei dem Magistrate angebracht werden.

Dasselbe haben auch die obrigkeitlichen Marktinspicienten der 7
Dominien zu thun, und nur die Marktvorfälle ihren eigenen Obrig¬
keiten zur Amtshandlung anzuzeigen.

Die mündlichen Anzeigen, welche bei dem Rapporte anzubringen
sind, der in der Woche zweimal am Montag und Donnerstag ab¬
gehalten werden wird, müssen in das Strafprotocoll eingetragen wer¬
den, damit darüber mit den betreffenden Parteien verhandelt werden
könne. Die schriftlichen Anzeigen dagegen sollen eine genaue Beschrei¬
bung des entdeckten Gebrechens , so wie den Namen , Stand und Wohn¬
ort des Angezeigten enthalten , damit der Magistrat auf deren Grund¬
lage weiter Amt handeln könne.

Uebrigens haben die Jnspicienten alle schriftlichen Anzeigen, so
wie deren Erledigungen in ein eigens hiezu zu eröffnendes Protocoll
einzutragen .

8. 99.
Hat eine mündliche oder schriftliche Anzeige die Berhängung

einer Geldstrafe zur Folge gehabt , so wird dem Anzeiger ein Drittel
des eingegangenen Strafbetrages als Belohnung erfolgt .

ß. 100.
In dem Amtsorte des magistratischen Auffichtspersonales sollen

immer wenigstens zwei Marktinspicienten und zwar von früh Morgens bis
7 Uhr Nachmittags anwesend sein, damit , wenn Jemand über Quan¬
tität oder Qualität von erkauften Lebensrnitteln Klage führen sollte,
diesen Beschwerden sogleich abgeholfen , und für den Fall , als eine
Viehbeschau von einer Partei angesucht würde, dieselbe ebenfalls gleich
von denselben vorgenommen werden könne. Auch in den Vorstädten
ist die Einleitung zu treffen , daß in den eigens auszuwählenden Grund -
gerichts - Kanzleien zu bestimmten Stunden Vor - und Nachmittags ein
Marktinspicient vorhanden sei, welcher die Beschwerden der Parteien
aufzunehmen hat. Auch können dort, wo es zulässig ist, die herrschaft¬
lichen Amtskanzleieu hiezu verwendet werden.

8- 101.

In den Amtsorten auf den verschiedenen Marktplätzen sind eigene
Protocolle zu eröffnen , in welche die täglich vorgenommenen Amts¬
handlungen möglichst kurz und deutlich aufzunehmen sind.
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H. 102.
Den Marktinspicienten ist bei der Ausübung ihrer Dienstverrich¬

tungen auf den Marktplätzen die Polizeiwachmannschaft als Assistenz
zugewiesen , und es wird ihnen auch behufs der Untersuchungen bei
den Approvisionirungs - Gewcrbsleuten , wenn eS Noth thun sollte, die
erforderliche Assistenz von der k. k. Polizeibehörde oder den Grund¬
gerichten über ihr Ansuchen nie verweigert werden.

ß. 103.
Gegen jene Marktparteren , welche die Markt - und Sanitätspoli -

zeivorschriften auf den Marktplätzen außer Acht lassen oder wohl gar vor¬
sätzlich übertreten , ist, wenn vorläufige oder gar wiederholte Ermahnungen
nichts fruchten sollten, entweder mit Beschlagnahme ihrer Waaren vorzu¬
gehen, oder dieselben sind anzuhalten und entweder vor den Magistrat oder
die betreffende k. k. Polizei - Bezirks - Direction zur Bestrafung zu stellen.

8- 104.
Eine Ausnahme von der Anhaltung ist bei bekannten und sicheren,

insbesondere aber bei den einer hierorts accreditirten Gesandtschaft an-
gehörigen Parteien oder bei den hiesigen Approvisionirnngs - Gewerbs -
leuten zu machen, die sich eine Uebertretung der Markt - undSanitäts -
polizeivorschriftcn zu Schulden kommen lassen, jedoch sind dieselben je¬
derzeit dem Magistrate zur weiteren Amtshandlung anzuzeigen. Ueber-

haupt haben die städtischen Marktinspicienten bei Fällen , wo sie eine
Arretirung vornehmen , jederzeit hievon sogleich die Anzeige an den Ma¬
gistrat oder an die k. k. Polizeibehörde zu machen.

8. 105.
Bei Untersuchungen und Beschlagnahmen in den Localitäten der

Gewerbslcute haben sich die Jnspicicnten genau nach der hohen Regie¬
rungsverordnung vom 12. December 1831 Z. 65218 (bekannt gemacht
durch Magistratsdecret vom 22. December 1831 Z. 49868 ) zu benehmen.

8- 106.
Die Marktinspicienten haben sich mit allen auf das Markt - und

Approvisionirungswcsen Bezug nehmenden Verordnungen genau bekannt
zu machen, und damit sich keiner derselben mit Unkenntniß einer ge¬
gebenen Vorschrift entschuldigen kann, ist nicht nur die Amtsinstruction ,
sondern es sind auch alle besonderen auf ihre Manipulation und Dienst -
pflicht Bezug habenden Vorschriften , wie solche entweder schon ergan¬
gen sind, oder in der Folge noch erlassen werden sollten, immer sogleich
von sämmtlichen Aufsichtsbeamten dem ganzen Inhalte nach aufmerk -



51

sam durchzulesen, und haben sie, daß solches geschehen, durch Beifügung
ihrer eigenhändigen Nameusfertigung zu bestätigen .

Z. 107.
Alle an die Marktinspicicnten ergehenden Verordnungen sind in

ein eigenes Vormerkbuch ( Rcpertorium ) einzutragen und in Fascikeln
aufzubewahren ; auch ist darüber ein ordentlicher Index zu führen , da¬
mit solche erforderlichen Falles gleich aufgefunden und sich von jedem
Jnspicienten die nöthige Belehrung verschafft werden könne.

8. 108.

Im Allgemeinen haben die städtischen Marktinspicienten mit Rück¬
sicht auf ihren abgelegten Diensteid dem Magistrate als ihrer unmittel¬
bar vorgesetzten Behörde in Allem und Jedem den schuldigen Gehorsam
zu leisten und den ihnen vorgesetzten Herren Räthen jederzeit mit An¬

stand und Achtung zu begegnen, und da die von den 7 Dominien zur
Ueberwachung der Approvisionirungs - Gewerbsteute außer den Märkten

aufgestellten Jnspicienten gleichfalls dem Magistrate in derselben Art zuge¬
wiesen sind, wie die städtischen Marktinspicienten , so haben dieselben gegen
den Magistrat in jener Beziehung mit derjenigen Willfährigkeit vorzu¬
gehen, welche zur Erreichung des gemeinschaftlichen Zweckes nothwendig ist.

Ferner haben dieselben in Erfüllung ihrer Amtsobliegenheiten
einen beharrlichen Fleiß, eine strenge Verschwiegenheit , Unparteilichkeit
und Rechtschaffenheit , dann ein anständiges und bescheidenes Betragen
vorherrschen , und sich in Ausübung ihres Dienstes durch keine Neben¬
absichten leiten zu lassen, sondern sich eines stets tadellosen moralischen
Betragens zu befleißigen, damit das jedem Einzelnen bei Durchführung
seiner Amtshandlungen so nothwendige Ansehen und Vertrauen erhalten
und nicht gefährdet werde oder wohl gar verloren gehe.

8- 109.
Für die genaue und gewissenhafte Erfüllung aller dem Markt -

aufsichtüpersonale obliegenden Pflichten bleibt dasselbe bei Vermeidung
der in der Allerhöchsten Dienst - Jnstruction vom 14. I inner 1832 so
wohl, als in dem Strafgcsetzbuchc über Verbrechen und schwere Polizei -
übertretungen vorgesehenen Strafen verantwortlich .

8- HO.

Von der Dienstleistung der Markt - Dberinspicienten .
Da das vereinigte Marktaufsichtspersonale aus 2 städtischen Ober -

Jnspicienten , dann aus 24 städt. und 15 herrschaftlichen , zusammen
4'
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also aus 39 Marktinspicientcn zu bestehen hat, wovon Letztere den Er¬
steren unmittelbar untergeordnet sind, so haben im Allgemeinen auch
die Ober- Jnspicienteu in Absicht auf den Dienst alle jene Vorschriften
genau zu beobachten, welche den Jnspicienten mit der vorstehenden Jn -
struction für ihre Dienstleistung zur Pflicht gemacht worden sind.

8. m .
Die Oberinspicienten erscheinen insbesondere verpflichtet , strenge

darauf zu halten , und darüber zu wachen, daß die unter ihrer Leitung
stehenden Jnspicienten bei allen ihren Dienstverrichtungen genau nach
dieser Instruktion vorgehen, und sich unter keinem Vorwande eine Ab¬
weichung hievon zum Nachtheile des Dienstes erlauben .

Die Oberinspicienten haben sich daher von der ordnungsmäßigen
Vollziehung aller in Absicht auf das Markt - und Approvistonirungs -
wesen der Stadt Wien ergangenen Verordnungen täglich selbst Ueber¬
zeugung zu verschaffen, zu diesem Ende entweder allein oder mit Bei¬
ziehung eines Jnspicienten die öffentlichen Märkte sowohl, als die Ap-
provisionirungs - Gewerbsleute zu respiciren , solche Untersuchungen , wenn
es nothwendig sein sollte, auch mehrere Male und zu verschiedenen
Stunden des Tages vorzunehmen , und wöchentlich wenigstens Einmal
über ihre Amtsführung gemeinschaftlich an den Magistrat schriftlich zu
relationiren und hierin auch zugleich Mittel und Vorschläge aufzuneh¬
men, wie allenfalls entdeckte Unzukömmlichkeiten oder Gebrechen beseitiget
und abgestellt werden könnten.

8- 112.
Da die Jnspicienten , mit Ausnahme jedoch der Herrschaft!. Jn¬

spicienten , die immer in ihren obrigkeitl . Bezirken zu verbleiben haben,
nach den bestehenden Vorschriften , mit Ausnahme einzelner wichtiger
Fälle , nicht länger als einen Monat zur Aufsicht in einem Bezirke be¬
lassen werden sollen, so wird es den Oberinspicienten zur Pflicht ge¬
macht, allmonatlich die Vertheilung der städt. Jnspicienten dem Ma¬
gistrate immer wenigstens 10 Tage vor Ablauf des Monats vorzu¬
schlagen, und zugleich den dießfälligen Vertheilungsausweis in tripl «
vorzulegen , damit derselbe von Seite des Magistrates entweder geneh¬
miget, in jedem Falle aber der hohen Landesstelle zur Kenntnißnahme
überreicht werden könne.

Bei dieser Vertheilung ist übrigens auf die in den Bezirken der
7 Dominien aufgestellten Marktinspicientcn die gehörige Rücksicht zu
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nehmen, welche daher gleichfalls in den dießfälligen monatlichen Ver-

tyeilungsausweisen zu erscheinen haben.
Z. 113.

Die Oberinspicienten haben ferner darauf zu sehen, daß die Gc-

schäftsprotocolle , Repertorien und Index des Aufsichtspersonales von

jenen Jnspicicnten , denen sie die Besorgung derselben zuweisen, auch ord¬

nungsmäßig geführt und aufbewahrt werden.

8- 114.

Auch gehört es zu den vorzüglichsten Pflichten des Oberinspicicn -
ten, unausgesetzt darüber zu wachen, daß die Preise der Victualien
überhaupt , insbesondere aber bei dem Schlachtviehe und den Brotfrüch¬
ten verläßlich erhoben und protocollirt werden, weil diese zur Reguli -
rung der Rindfleisch - und Brotsatznng dienen, und sie für die Richtig¬
keit der von diesen beiden Artikeln aufgenommenen Preise eben so ver¬
antwortlich bleiben, als sie für die richtige Preisaufnahme von den
übrigen Victualien , da solche in staatswirthschaftlicher Beziehung noth¬
wendig erscheinen, persönlich mit zu haften haben. Aus eben dieser Ur¬
sache sind auch alle für was immer für Behörden und Anstalten aus¬
zufertigenden Preiscertificate immer wenigstens von einem Oberinspi -
cicnten und demjenigen Jnspicicnten , der selbe verfaßt hat, zu fertigen
und in den vorgeschriebenen Terminen verläßlich zu überreichen.

8- 115.
Ueber alle dem Marktaufsichtspersonale zur Aeußerung oder Bericht¬

erstattung zugefertigtcn Actenstücke haben immer die Oberinspicienten
selbst, mit Ausnahme von Krankheits - oder andern ämtlichen Verhin¬
derungsfällen , die abverlangten Aeußerungen und Berichte gründlich ,
und mit Berufung auf die allenfalls bestehenden Verordnungen in
den gegebenen Fristen zu erstatten .

Eben so sind Anträge oder Vorschläge, sie mögen nun was
immer für Gegenstände betreffen, in der Regel nur von den Oberin¬
spicienten zu machen und jederzeit gehörig zu begründen .

8- 116.
'

Bei commissionellcn Verhandlungen , Augenscheinen u. s. w. haben
ebenfalls immer die Oberinspicienten selbst zu interveniren und die
allenfalls nöthige Bciziehung der Jnspicicnten zu veranlassen .

8- 117.
Die Revision der Kupfer - und Kochgeschirre, so wie der Schilde

ist von den Oberinspicienten in den ihnen zugewiesenen Bezirken
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und in den vorgczeichneten Fristen aus die in dieser Jnstruction vor¬
geschriebene Art immer selbst vorzunehmen , und das Resultat derselben
zur Kenntniß des Magistrats zu bringen .

ß. 118.
Die Oberinspicienten sind verpflichtet , die Untersuchung der Vic -

tualien und der Kupfer - und Kochgeschirre in den öffentlichen Anstal¬
ten wenigstens monatlich Einmal mit Zuziehung der betreffenden In -
spicienten und eines Beamten der bezüglichen Hausverwaltung vorzu¬
nehmen, und hierbei entdeckte Gebrechen entweder gleich selbst abzustel¬
len oder deren Abstellung durch die Hausverwaltung zu veranlassen ,
jedenfalls aber den Beschaubefund in das in den öffentlichen Anstalten
vorhandene Beschauprotocoll einzutragen , in wichtigeren Fällen oder bei

wiederholt entdeckten wesentlichen Gebrechen aber immer die Anzeige an
den Magistrat zur weiteren Verfügung zu erstatten .

Eben so haben die Oberinspicienten darauf zu sehen, daß die

Jnspicienten , welche das Brot in den öffentlichen Anstalten wo nicht

täglich, so doch wenigstens zweimal in der Woche zu untersuchen haben,
den Befund in die vorhandenen Beschauprotocolle immer gehörig ein¬

tragen und mit ihrer Unterschrift bestätigen .
8- 119.

Auch haben die Oberinspicienten thätigst dahin zu wirken, daß
die Platzzinse von den Brenn - und Banholzlegstätten , und den verschie¬
denen Bictualicnständen , so wie die Gebühren für die Benützung der

städtischen Schlachtbrücke bei Privat - Probeschlachtungen gehörig Ange¬
hoben und mittelst Consignationen , welche die Oberinspicienten zu vi-

diren haben, an das hierortige Oberkammeramt abgefühlt werden.

Z. 120.

Ferner sind die Oberinspicienten gehalten , jede entdeckte Außer¬

achtlassung der mit der vorstehenden Dienstinstruetion gegebenen Vor¬

schriften entweder sogleich selbst zu rügen und abzustellen , oder deren

Abstellung im geeigneten Wege zu veranlassen , so wie überhaupt ihren

Untergebenen in Erfüllung der Amtspflichten mit gutem Beispiele vor¬

zugehen, weil auch nur dadurch die Bande der Subordination an

Festigkeit gewinnen können.

8- 121-
So wie die Marktinspicienten mit Rücksicht auf ihr Dierslver -

hültniß verpflichtet sind, den Oberinspicienten mit der gehörigen Ach¬

tung zu begegnen und den von diesen an sie ergehenden Weisungen
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pünctlich Folge zu leisten, eben so haben die Oberinspicienten die von
Seite des Magistrats an sie ergehenden Aufträge ihrem ganzen Um¬
fange nach genau zu vollziehen, und ihre Untergebenen immer, selbst
in jenen Fällen , wo solche eigentlich eine Rüge verdienen, mit jener
Bescheidenheit und jenem Anstande zu behandeln , welche sowohl zur
Behauptung des eigenen Ansehens vor den Parteien , als des Ansehens
der Jnspicienten und zur Erhaltung der gegenseitigen Achtung noth .
wendig erscheinen.

8- 122.
Schlüßlich haben die Oberinspicienten für den Fall , als sich die

untergeordneten Jnspicienten wiederholter oder gröberer Dienstesver -
nachlässigungen oder auch anderer Unzukömmlichkeiten von Belang im
Dienste zu Schulden kommen lassen sollten, eine schriftliche Meldung
hierüber an den Magistrat zu machen, damit von diesem die weitere
Verfügung oder Amtshandlung eingeleitet werden könne.

Wien, am 10. October 1839.

Jgnaz Czapka ,
k. k. n. öst. Regierungsrath und Bürgermeister .

Josef Made r ,
Magistratsrath .
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